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¦ber das Projekt  

 

 

  

 
 

 

Industrieunternehmen möchten und müssen ihre Produktion zukünftig klimaneutral gestal-

ten. Dies erfordert eine immense Steigerung des Einsatzes von erneuerbaren Energien in 

allen Produktionsprozessen. Ein verlässliches und grenzüberschreitend funktionierendes 

Nachweissystem für erneuerbare Energien ist die Voraussetzung, um den Klimaschutzbei-

trag von erneuerbaren Energien auch entlang einer Lieferkette bilanzieren zu können, Die 

Ausgestaltung der Nachweissysteme hat die EU in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

den Mitgliedsstaaten zur nationalen Umsetzung aufgetragen. In dem vom Bundesministe-

rium f¿r Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefºrderten Projekt ĂGO4Industryñ 

erarbeiten das Hamburg Institut und die GreenGasAdvisors die Grundlagen für ein umfas-

sendes nationales Nachweiskonzept für erneuerbare Energien. Dies schließt eine Analyse 

ein, wie Herkunftsnachweise und weitere Nachweiskonzepte für erneuerbare Energiequel-

len für Strom, Gase, Wärme/Kälte und flüssige Brennstoffe zukünftig zusammenspielen 

könnten.  

Aktuelle Projektergebnisse finden Sie auf der Projekt-Website: https://go4industry.com/. 
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1. Einleitung 

Die Staatengemeinschaft hat sich im Übereinkommen von Paris (United Nations, 2015; Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), 2016) darauf geeinigt, die 

Erderwärmung unter 2° zu halten und eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5° anzu-

streben. Dies hat einen tiefgreifenden Transformationsprozess ausgelöst, der auf allen Ebenen 

als große Herausforderung wahrgenommen wird: international, national sowie in Unternehmen 

und Gesellschaft. 

Die Europäische Union (EU) handelt im Sinn des Übereinkommens von Paris gemeinsam als 

Staatenbund und steuert eine gemeinsame Umsetzung in den Mitgliedsstaaten. Deutschland 

setzt ð wie die anderen EU-Mitgliedstaaten ð seine eigene Transformation in diesem Rahmen 

um. Unternehmen und Privatpersonen sind über Gesetze darin fest eingebunden.  

Ein zentrales Element der Klimapolitik ist der Ausbau und Einsatz von erneuerbaren Ener-

gien. Unternehmen und Privatpersonen können zum Klimaschutz beitragen, indem sie ihren 

Energiebedarf mit erneuerbaren Energiequellen decken. Der Ursprung der bereitgestellten Ener-

gie ist auf dem Transportwege über öffentliche Netze oder gesonderte Transportmittel nicht im-

mer eindeutig, da sowohl erneuerbare Energie wie auch Energie auf fossilen Brennstoffen basie-

rend vermischt übertragen werden. Dies ist so gewollt, da es einen schrittweisen Übergang er-

möglicht. Um eindeutig die ĂEnergie aus erneuerbaren Quellenñ für Endverbraucher:innen trans-

parent verfügbar zu machen, ist eine glaubwürdige und verlässliche Zuordnung von erneuer-

baren Energien zu einer bestimmten Verbrauchsstelle erforderlich. Für diese Nachweisführung 

gibt es verschiedene Möglichkeiten, die im Rechtsrahmen oder in privatwirtschaftlichen Verträ-

gen definiert sind. 

Die Handlungsmöglichkeiten unterscheiden sich je nach Ebene und Akteur naturgemäß deut-

lich. Im besten Falle greifen die Maßnahmen der verschiedenen Ebenen ineinander. Alle Akteure 

können dabei sowohl im vorgegeben (gesetzlichen) Pfad handeln, als auch aus eigener Ver-

antwortung heraus den Prozess zusätzlich unterstützen. Für viele Industriebetriebe ist eine Um-

stellung des Energiebezugs eine zentrale Handlungsoption, um zum Klimaschutz und zur Dekar-

bonisierung beizutragen. Dies kann sowohl aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, aus wirt-

schaftlichem Anreiz oder auf freiwilliger Basis erfolgen. 

Fokus des GO4Industry-Projektes 

Angestoßen durch die Novellierung der EU-Gesetzgebung zu erneuerbaren Energien, insbeson-

dere in der Erneuerbaren-Energien-Richtlinien (RED II, 2018) entstand der Bedarf für dieses Pro-

jekt, die Einordnung und Wirkung der Nachweissysteme für erneuerbare Energie zur erläutern. 

Durch die RED II und im Kontext der sich verstärkenden Anstrengungen, dem Klimawandel ein-

zudämmen, ändern sich derzeit viele Regularien, Förder- und Quotensysteme in der Europäi-

schen Union (EU) zum Teil grundlegend. Die RED II gibt die Ausrichtung und Ausgestaltung für 

den Ausbau von erneuerbaren Energien in allen EU-Mitgliedsstaaten für die nächsten Jahre vor. 
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Das GO4Industry-Projekt untersucht, wie Industriebetriebe Ihren Energiebezug unter diesen 

neuen Bedingungen erneuerbar gestalten können. Hierfür werden verschiedene Optionen be-

schrieben und auf ihre Anwendbarkeit hin untersucht. Dies soll insbesondere deutsche Industrie-

betriebe auf ihrem Weg in dieser Transformation informieren und unterstützen. Das Projekt fo-

kussiert sich auf diese Energieträger, die im Rahmen der RED besondere Beachtung finden (Ab-

bildung 1): 

Á Strom 

Á Gase 

Á Wärme/Kälte und 

Á Flüssige Brennstoffe 

 

 

 

Abbildung 1: Die im GO4Industry-Projekt betrachteten Energieformen 

 

Um das umfangreiche Informationsmaterial zu strukturieren, werden im GO4Industry-Projekt drei 

inhaltliche Arbeitspakete untersucht, die jeweils in verschiedene Berichte unterteilt wurden:  

Á Grundlagen  

Das Arbeitspaket Grundlagen untersucht übergreifende Fragen zum instrumentellen 
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Rahmen der Nachweisführung für erneuerbare Energien sowie zur Systemarchitektur des 

Rechtsrahmens für Nachweise für erneuerbare Energien auf europäischer Ebene und des-

sen Umsetzung auf nationaler Ebene. 

Á Energieträger 

Im Arbeitspaket Energieträger werden sektorenspezifische Herausforderungen bezüglich 

Nachweisen für erneuerbaren Energien für die Bereiche Strom, Grüne Gase, Wärme und 

Kälte sowie flüssige EE-Brennstoffe untersucht. 

Á Anwendung in der Industrie:  

Das Arbeitspaket Industrie betrachtet Anforderungen an die Nachweisführung der Erneu-

erbare-Energien-Eigenschaft aus Industrie- und Gesellschaftssicht. Ziel ist, Unternehmen 

Unterstützung zu bieten, wie sie mittels Nachweiskonzepten für die verschiedenen Anwen-

dungsfälle den Ansprüchen einer klimaneutralen Produktion bzw. Lieferkette gerecht wer-

den können. 

Industriebetriebe suchen nach Optionen ihren jeweils optimalen Weg auf der Transformation zu 

einem umweltfreundlichen Betrieb zur finden. Der vorliegende Bericht und eine Reihe nachfol-

gender Berichte aus dem Arbeitspaket Grundlagen gehen auf diese Bedürfnisse der Industrie 

ein, indem sie über Rahmenbedingungen informieren und dadurch Unterstützung für die Umset-

zung bieten. Zum Arbeitspaket Grundlagen gehören die Berichte 

Á G1 Nachweissysteme für erneuerbare Energien  

Á G2 Zweck und instrumentelle Leistungsfähigkeit von Herkunftsnachweisen:  

     Status quo und Weiterentwicklungsperspektiven 

Á G3  Wie Herkunftsnachweise die Energiewende beschleunigen können 

Á G4  Sektorale, rechtliche und länderübergreifende Schnittstellen in Erneuerbare-Ener-

gien-Nachweissystemen, 

Der vorliegende Bericht Grundlagen G1 mit dem Titel Nachweissysteme für erneuerbare Ener-

gien bietet im ersten Abschnitt Klimaschutz und erneuerbare Energien einen groben Über-

blick über Nachweissysteme für erneuerbare Energien und erläutert, wie diese mit den wichtigs-

ten Klimaschutzinstrumenten der EU verknüpft sind. Es wird beispielhaft gezeigt, wie die Unter-

nehmen in die staatlich gesteuerte Transformation einbezogen werden und welche Handlungs-

spielräume bestehen. 

Der zweite Abschnitt Klimaschutz und erneuerbare Energien dieses Berichtes G1 stellt den 

Bezug zu Klimaschutzbemühungen aus dem internationalen Übereinkommen von Paris (Paris 

Agreement, COP 21 der UNFCCC in Paris 12.Dezember 2015) dar und wie sich diese über die 

EU-Gesetzgebung auf deutsche Ziele für den Ausbau von erneuerbaren Energien auswirken.  
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Im dritten Abschnitt Anrechnung von erneuerbaren Energien wird darauf eingegangen, in 

welchem Rahmen die vier betrachteten erneuerbaren Energieträger innerhalb der Gesetze und 

Richtlinien behandelt werden bzw. welche Nachweismethoden jeweils vorgesehen sind. Aus dem 

Blickwickels eines Industriebetriebes werden die Möglichkeiten dargestellt, im Rahmen der Ge-

setze zum Klimaschutz beizutragen. 

Der vierte Abschnitt Bezugsmodelle für erneuerbare Energien bzw. erneuerbare Eigen-

schaften stellt dar, welche Bezugsoptionen für einen Industriebetrieb bestehen, der entweder die 

erneuerbare Energie direkt physisch beziehen möchte oder anhand etablierter Transportstruktu-

ren wie z.B. dem öffentlichen Netz. Es wird dargestellt, wie bei Vermischung mit anderen Ener-

gieträgern der Nachweis an die Lieferung gekoppelt werden kann bzw. wie ein Zertifikat entkop-

pelt vom unmittelbaren physischen Energiebezug übertragen werden kann. Die Unterschiede 

bzw. der jeweils erforderlichen Nachweise für erneuerbare Energie werden erläutert.  

Im fünften Abschnitt Nachweismethoden für erneuerbare Energien werden die Nachweisme-

thoden systematisch eingeordnet und im sechsten Abschnitt Nachweismethoden im Ver-

gleich wird auf die Anwendbarkeit der verschiedenen Nachweissysteme eingegangen. Der 

siebte Abschnitt   
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Klimaschutzbeiträge: freiwillig, angereizt und verpflichtet stellt dar, wie sich die unterschiedli-

chen Nachweissysteme in ihrer Klimaschutzwirkung unterscheiden. 

2. Klimaschutz und erneuerbare Energien 

Industrieunternehmen sind über viele Gesetze und Instrumente in die staatlich gesteuerte 

Klimapolitik eingebunden. Prägend für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen war das  

Á Internationales Pariser Abkommen der UNFCCC  

Das Pariser Abkommen ist ein rechtsverbindlicher internationaler Vertrag zum Klimawan-

del. Es wurde von 196 Vertragsparteien auf der COP 21 in Paris am 12. Dezember 2015 

angenommen und trat am 4. November 2016 in Kraft  

Um die Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens und die Ziele der Vereinten Natio-

nen für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, setzt die EU im Sinne des europäischen Grü-

nen Deals neben einer Reduktion von Treibhausgasemissionen auch auf die Steigerung des An-

teils der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz.  

Wichtige EU-Richtlinien/Verordnungen in diesem Zusammenhang sind: 

Á EU-Treibhausgasemissionshandelssystem (Emission Trading System, EU-ETS) 

Á Lastenteilungsverordnung (Effort Sharing Regulation, ESR) 

Á Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II)  

Á Energy Performance in Building Directive (EPBD)  

Deutschland hat als Industrieland mit hoher Bevölkerungsdichte den Willen zum Klimaschutz mit 

eigenen Gesetzgebungen und Verordnungen ergänzt:  

Á Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), ein zentrales Steuerungsinstrument für den Ausbau 

der erneuerbaren Energien, welches erstmals im Jahr 2000 in Kraft getreten ist und seither 

stetig weiterentwickelt wurde (EEG 2004, EEG 2009, EEG 2012, PV-Novelle, EEG 2014, 

EEG 2017, EEG 2021).  

Á Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- 

und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG), zielt auf einen möglichst sparsamen Einsatz von 

Energie in Gebäuden ab, einschließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Ener-

gien für den Gebäudebetrieb. 

Á Die Treibhausgasminderungsquote (früher: Biokraftstoffquote), umgesetzt im Rahmen des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes und nachgeordneten Verordnungen, etabliert Kraft-

stoffe aus erneuerbaren Quellen durch eine Quotenverpflichtung.  
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Á Gesetz über einen nationalen Handel mit Zertifikaten für Brennstoffemissionen  

(Brennstoffemissionshandelsgesetz - BEHG) 

Die obige Auflistung der Gesetze und Verordnungen ist nicht vollständig, setzt aber den Fokus 

auf die Themen, die bei Einsatz erneuerbarer Energie angepasst ggf. obsolet werden. Im Folgen-

den wird auf die Ziele der EU und nationale Gesetzgebung in Deutschland eingegangen. 

2.1 Ziele und Instrumente der Europªischen Union 

Die EU setzt das Übereinkommen von Paris im Sinne der europäischen Idee als Staatenbund 

(Ăregionale Wirtschaftsintegrationñ) gemeinsam um. Daher schreiben in der EU bestimmte Rah-

mengesetze den Mitgliedsstaaten vor, wie dieser gemeinsame Weg aussehen soll. 

Die Europäische Union hat sich als eigenes Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 Treibhausgas 

neutral zu werden ð umgesetzt als Netto-Null, bezogen auf Kohlendioxid Emissionen. Die EU-

Kommission, der Europäische Rat und das Europaparlament arbeiten daran, mit dem europäi-

schen Klimagesetz das Ziel einer klimaneutralen EU gesetzlich zu verankern. Um dieses Ziel zu 

erreichen, gibt es die beiden Haupt-Instrumente 

Á Das EU-Emissionshandelssystem EHS (ETS: Emission Trading System) ist ein Eckpfei-

ler der EU-Politik zur Bekämpfung des Klimawandels und ein zentrales Instrument zur kos-

teneffizienten Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Es ist der weltweit erste bedeu-

tende und bislang auch der größte COϒ-Markt. 

Á Lastenteilungsverordnung (ESR: Effort Sharing Regulation) 

Minderung der THG-Emissionen aus den nicht vom ETS erfassten Bereichen. 

Im EU-EHS werden Emissionen mit festen Obergrenzen (cap and trade) gehandelt. Das Ge-

samtvolumen der Emissionen bestimmter Treibhausgase (THG), die unter das EU-EHS fallende 

Anlagen ausstoÇen d¿rfen, wird durch eine Obergrenze (ĂCapñ) beschrªnkt. Im Laufe der Zeit 

werden die Obergrenzen verringert. Reichen für ein Unternehmen am Jahresende die zur Verfü-

gung stehenden Zertifikate nicht aus, so müssen diese erworben werden, anderenfalls drohen 

hohe Geldstrafen. Andererseits können überzähligen Zertifikate an diejenigen verkauft werden, 

die Zertifikate benötigen (ĂTradeñ). Der Emissionshandel ETS bietet daher die Option Emissionen 

dort zu verringern, wo die geringsten Kosten hierfür entstehen. Der Einfluss des ETS spiegelt 

sich z.B. in einem erhöhten Preis der Energie aus fossilen Quellen wider. 

Neben dem Ziel der Treibhausgasneutralität verfolgt die EU das Ziel, erneuerbare Energien 

massiv auszubauen, denn diese sollen fossile Energiequellen ersetzen und zukünftig die Ener-

gieversorgung für den wirtschaftlichen Wohlstand sichern. Hier setzt die Erneuerbaren-Ener-

gien-Richtlinie der Europäischen Union den Rahmen für den Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien in den Mitgliedsstaaten der EU. Diese Richtlinie wurde im Jahr 2018 umfassend novelliert, 

so dass in diesem Zusammenhang von der RED I und der novellierten RED II (Von 2018, in Um-

setzung bis Mitte 2021) die Rede ist. Die RED I setzte das Ziel, im Jahr 2020 20% erneuerbare 
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Energien (abhängig vom Gesamtverbrauch) erreicht zu haben. Die RED II legt das Ziel auf 30% 

bis 2030 fest. Die aktuelle Novelle im Rahmen des European Green Deal auf dem Weg zu einer 

RED III erhöht das Ziel für 2030 noch einmal deutlich auf 55%. 

Innerhalb der RED hat sich die EU entsprechende Rahmenbedingungen für den Ausbau der er-

neuerbaren Energien gesetzt. Das Gesamtziel zum Ausbau von erneuerbaren Energien wird 

durch die Summe nationaler Beiträge der Mitgliedstaaten verfolgt. Die jeweiligen Beiträge 

werden detailliert erfasst und regelmäßig von der EU-Kommission veröffentlicht, z.B. hier: Euro-

päische Kommission (2020a). Die nationalen Beiträge sind weiter in Sektoren untergliedert. 

Dabei werden der Stromsektor (Electricity, RES-E), der Wärme & Kälte-Sektor (Heating & 

Cooling, RES-HC) und der Verkehrssektor (Transport, RES-T) jeweils getrennt betrachtet. Für 

den Verkehrssektor wurden eigene Maßnahmen formuliert und mit einem entsprechenden Instru-

mentarium und Unterzielen untermauert. Im Wärme- & Kälte-Sektor haben sich die Mitglieds-

staaten einen jährlichen prozentual steigenden Anteil an erneuerbaren Energien bezogen auf 

den Gesamtverbrauch vorgenommen. Der Zielpfad ist hier unverbindlich, dient jedoch der Orien-

tierung und kann ggf. zukünftig verbindlich werden.  

 

Abbildung 2: Gesamtziel, nationale Beiträge und  

Verbrauchssektoren in der EU RED II  

 

Erläuterung von besonderen EU-Definitionen  

Um die Ziele innerhalb der EU messbar und durchsetzbar zu machen (siehe Abbildung 2) enthält 

der Rechtsrahmen EU-weit gültige Definitionen. Im Folgenden werden einige wichtige EU-Defi-

nitionen erläutert, die später im Zusammenhang mit dem Einsatz von erneuerbaren Energien be-

deutsam sind:  
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Erneuerbare Energiequellen 

In der RED II wird definiert, welche Energiequellen als erneuerbar angesehen werden. Diese 

sind:  

Á Wind 

Á Sonne (Solarthermie und Photovoltaik) 

Á geothermische Energie 

Á Umgebungsenergie  

Á Gezeiten-, Wellen- und sonstige Meeresenergie,  

Á Wasserkraft 

Á Energie aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas, Biogas 

Diese Aufzählung aus Art. 2 der RED II ist abschließend, es werden also darüber hinaus keine 

weiteren Energiequellen als erneuerbar angesehen. Neben den genannten erneuerbaren Ener-

gien berücksichtigt die RED II auch noch Abwärme und Abkälte in einer eigenen Kategorie. 

Biomasse in RED und im ETS 

Wenn Biomasse anstatt fossilen Brennstoffen eingesetzt wird, z.B. in Form von Holz oder Bio-

methan, wird zwar auch COϜ freigesetzt. Dieses Treibhausgas wurde jedoch beim Biomasse-

Wachstum aus der Atmosphäre entnommen. Daher werden THG-Emissionen aus der Verbren-

nung von Biomasse als klimaneutral angesehen, das sogenannte ĂZero-ratingñ (Europäische 

Kommission 2017). Dies macht eine Anwendung von erneuerbaren Energien aus Biomasse im 

ETS möglich (siehe Abschnitt 3). Die Vorgaben dazu werden zur Zeit des Verfassens dieses 

Textes überarbeitet. 

In der RED II wird eine ganz eigene Begrifflichkeit für Energieträger aus Biomasse eingeführt. 

Prinzipiell werden diese als ĂBio(masse)-Brennstoffeñ bezeichnet. Aufgrund der eigenen Rege-

lungen und Unterziele im Verkehrssektor, gibt es noch den zusätzlichen Begriff ĂBiokraftstoffeñ. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Begrifflichkeiten. 

Tabelle 1 Definitionen für Energieträger Biomasse aus RED II 
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Erneuerbare Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs 

Neu eingeführt wurde in der RED II der Begriff Ăerneuerbare Kraftstoffe nicht-biologischen 

Ursprungsñ (auch: Renewable Fuels of Non-Biological Origin, RFNBO) für strombasierte Kraft-

stoffe. Anhand dieser Begrifflichkeit können diese Kraftstoffe gezielt einer Fördermaßnahme zu-

geordnet werden. 

Nachhaltigkeit 

Der großflächige Anbau von Biomasse kann ð neben den gewünschten positiven Auswirkungen 

ð auch negative Auswirkungen haben z.B. bei Landnutzungsänderungen durch Zerstörung von 

artenreichen Regenwäldern oder Mooren. Daher hat die EU für die Produktion von Energie aus 

Biomasse ĂNachhaltigkeitskriterienñ definiert. Diese m¿ssen insbesondere f¿r Biokraftstoffe, f¿r 

Biomasse-Brennstoff oder im ETS eingehalten werden. Im Detail sehen diese z.B. vor, dass die 

Biomasse nicht auf Naturschutzflächen, Mooren o.ä. angebaut wurden darf. 

Treibhausgas-Mindesteinsparungen 

Für Biokraftstoffe und für erneuerbare Kraftstoffe bestimmt die RED II Vorgaben zur ĂTreibhaus-

gas-Mindesteinsparungen. Diese Kraftstoffe müssen ein jeweils festgelegtes Maß THG-Emissi-

onen gegenüber vergleichbaren fossile Kraftstoffen einsparen, was mit einer Lebenszyklus-Öko-

bilanz festgestellt wird. Das Ziel dieser Zusatzkriterien ist, einen Klimaschaden durch ungünstige 

Anbau- und Lieferbedingungen zu vermeiden. 

2.2 Begleitende KlimaschutzmaÇnahmen in Deutschland 

Über die Aktivitäten und Ziele im Rahmen der EU hinaus hat sich Deutschland eigene Ziele 

und Maßnahmen geschaffen. Auf Grund der wesentlichen Wirksamkeit werden hier explizit her-

vorgehoben: das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Brennstoff-Emissionshandels-Ge-

setz (BEHG, 2019) und das Gebäude-Energie-Gesetz GEG). 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde insbesondere durch das EEG vorangebracht, 

das darauf abzielt, die Anlagen zur Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in den Markt zu 

bringen. Hier ist das aktuelle Ziel, bis zum Jahr 2030 65 % des Stromverbrauchs (Bruttostrom-

verbrauch) z.B. mit Wind- und Sonnenenergie zu decken. Im EEG ist für definierte erneuerbare 

Technologien festgelegt, die mittels finanzieller Unterstützung gegenüber der Nutzung fossiler 

Brennstoffe in eine wettbewerbsfähige Situation gebracht werden sollen. Die Höhe der finanziel-

len Unterstützung wurde z.B. durch Einspeisevergütung, Marktprämien oder Ausschreibungen 

festgelegt. Das Energie-Wirtschaftsgesetz regelt den Energiemarkt ganz allgemein und beinhal-

tet auch besondere Regelungen für erneuerbare Energien, die eng mit dem EEG verknüpft sind. 

Das Brennstoff-Emissionshandels-Gesetz (BEHG) setzt die Effort Sharing Regulation um. 

Das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) wirkt dort, wo der EU-ETS nicht greift. Es verteu-

ert Brennstoffe aufgrund ihrer Treibhausgas-Emissionen. Dies geschieht zunächst über einen 
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festgelegten und ansteigenden Preis, der sich ab 2026 über eine künstlich verknappte Emissi-

ons-Gesamtmenge am Markt bilden soll. Das System funktioniert ähnlich wie der EU-ETS über 

ein Zertifikatesystem. Anders als beim ETS, wo die Emittenten, ihre Emissionen mit EUAs aus-

gleichen, sind hier die Verkäufer (Inverkehrbringer) von Brenn- und Kraftstoffen in der Pflicht, die 

Zertifikate des nationalen Emissionshandelssystem (nEHS) zu kaufen. 

Das BEHG definiert ð wie schon der EU-ETS ð die Emissionen als negativen Gegenstand, der 

besteuert bzw. reduziert werden soll. Wenn Brennstoffe aus erneuerbaren Energien vertrieben 

werden, sind hierfür keine nEHS-Zertifikate erforderlich, da diese keine fossile Treibhaus-

gasemissionen verursachen (Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt 

2021).  

Aufgrund der Treibhausgasminderungsquote, die im Bundesimmissionsschutzgeszt (BIm-

schG) verankert ist, sind in Deutschland alle Mineralölverkäufer verpflichtet, eine bestimmte 

Treibhausgasminderung gegenüber fossilen Referenzkraftstoffen zu erzielen, indem sie ihren 

Kraftstoffen erneuerbare Anteile beimischen. Die Quote hat bewirkt, dass diese Beimischungen 

mittlerweile z.B. als E10 flächendeckend zu kaufen sind.Das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) 

legt Mindeststandards für Gebäude fest, die beheizt oder gekühlt werden. Es enthält auch Rege-

lungen für den Einsatz von erneuerbaren Energien, z.B. als Solarthermieanlage auf dem Dach. 

Diese sind insbesondere als Teil des Gebäudes vorgesehen, es gibt jedoch auch die Möglichkeit, 

erneuerbare Energien von außerhalb des Gebäudes einzusetzen, z.B. in Form erneuerbarem 

Gas. Es ist gefordert, dass die energetische Qualität von Gebäuden bei Verkauf und Vermietung 

in einem Energieausweis dokumentiert sein muss. Im November 2020 trat das neue Gebäu-

deenergiegesetz in Kraft. Es ersetzt das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinspar-

verordnung (EnEV) und das das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Mit dem 

neuen Gesetz werden erneuerbare Energien und die Energieeffizienz wichtige Aspekte der 

neuen Regelungen, die mit anderen Verordnungen kombiniert werden. In der Vergangenheit wa-

ren bereits Vermieter und Verkäufer dazu verpflichtet, einen Energieausweis vorzulegen. Nach 

dem neuen GEG sind auch Makler verpflichtet einen Energieausweis bereitzustellen.  

2.3 Freiwillige Zertifizierung f¿r Unternehmen 

Unternehmen und Privatpersonen handeln oftmals aus eigener Verantwortung und über staatli-

che Vorgaben und Anreize hinaus. Die jeweiligen Ziele sind individuell motiviert und können sich 

sehr unterscheiden. Für Vergleichbarkeit sorgen hier Zertifizierungssysteme. 

Zertifizierungssysteme sind daraufhin ausgerichtet Transparenz zu schaffen, so dass Merk-

male von Energieträgern hinsichtlich ihrer Bereitstellung wie Herkunft, Zusammensetzung, zuge-

hörigen Prozesse den vorab festgelegten Kriterien entsprechen. Die Anforderungen der Zertifi-

zierungssysteme sind hierbei geprägt durch Initiativen, die Umwelt und Ressourcen nachhaltig 

schonen. Dies betrifft alle Sektoren der Industrie und nimmt Einfluss auf deren Entscheidun-

gen, unabhängig ob es sich um kleine oder große Organisationen handelt. Die Umsetzung der 

im Rahmen einer Zertifizierung gestellten Anforderungen wird üblicherweise durch eine 
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Auditierung dokumentiert. Dies gewährleistet, dass die Einhaltung der geforderten Kriterien durch 

unabhängige geprüft und Dritten transparent verdeutlicht werden kann. 

Nach erfolgreicher Zertifizierung durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle hat das jeweilige 

Unternehmen Interesse, seine erfolgreiche Zertifizierung bekannt zu geben. Die gilt nach außen 

z. B. Ihren Kunden:innen und Investor:innen (Shareholder:innen), aber auch intern z.B. den eige-

nen Mitarbeiter:innen. Beispiele sind Bekanntgabe einer erfolgreichen Zertifizierung nach den 

ISO Managementsystemstandards 

Å DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem 

Å DIN EN ISO 14001: Umweltmanagementsystem 

Å DIN EN ISO 50001: Energiemanagementsystem 

Natürlich definieren Firmen freiwillig auch ihre eigenen Standards und es ist durchaus legitim, 

diese als Alleinstellungsmerkmal zu propagieren. Zertifizierende Organisationen orientieren sich 

aber auf Grund der Vergleichbarkeit an etablierten Managementstandards. 

Die Teilnahme an einem Zertifizierungsprozess beruht im ersten Schritt darauf, dass Unterneh-

men sich zur Erfüllung der gestellten Anforderungen freiwillig bereit erklären. Der erste Schritt 

einer freiwilligen Zertifizierung ist die ĂEigenerklªrungñ, mit der sich Unternehmen zur Einhaltung 

der Anforderungen verpflichten. Je nach Zertifizierungsanforderungen bedarf es der Festlegung 

einen Betrachtungsraumes (Baseline und Boundaries). Um die Anforderungen eines Manage-

mentsystems zur erfüllen ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess PDCA (Plan-Do-Control-

Act) wie in den ISO Managementsystemen gefordert zu etablieren. Eine verbindliche Zustim-

mung des Top Managements ist einzufordern. Eine Zertifizierung ist immer dann anzuwenden, 

wenn komplexe Verpflichtungen einzuhalten sind, die sich an detaillierten Spezifikationen orien-

tieren und einer kontinuierlichen Überprüfung bedürfen. Zertifizierenden Organisationen sind ent-

sprechend ihrer Qualifikation und Akkreditierung bei der nationalen Akkreditierungsstelle der 

Bundesrepublik Deutschland (DAkkS) gelistet. Durch die Akkreditierung bei der DAkkS wird 

gewährleistet, dass die zertifizierende Stelle auch über die Befugnis verfügt, eine qualifizierte Au-

ditierung durchzuführen und ein Zertifikat zu erteilen. Eine Eigenerklärung ist nur dann geeignet, 

wenn relativ einfache Anforderungen gestellt werden. 

Die wichtigsten Triebkräfte für die Anwendung von Zertifizierungssystemen sind Faktoren wie ge-

sellschaftliche und politische Willensäußerung, die zur Einhaltung von Standards, Richtlinien 

oder Verordnungen führen. Der wirtschaftliche Erfolgsdruck der industriellen Unternehmungen 

bedeutet, dass Unternehmen abwägen, ob eine Beteiligung an einem Zertifizierungssystem loh-

nend ist. Die Freiwilligkeit an einem Zertifizierungssystem teilzunehmen, orientiert sich an der 

Aussicht den wirtschaftlichen Erfolg ihres Unternehmens zu steigern.  

Mögliche Entscheidungskriterien: 

Á Erweiterung der eigenen Produktion auf neue Produktfelder 
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Á Einsparungen der Kosten durch Einsatz effizienterer Technologien 

Á Geringere Kosten für Abfallwirtschaft und Emissionen 

Á Erlangung von stattlichen Fördermitteln 

Á und letztlich als wichtiges Argument das Image am Markt. 

Die Industrie und das produzierende Gewerbe erwartet, dass sich die Teilnahme an den freiwilli-

gen Instrumenten vorteilhaft darstellt. Ihre Interessen orientieren sich zum Teil am dem Rechts-

rahmen wie auch Unterstützungsangeboten, um eine problemlose betriebliche Umsetzung zu er-

reichen. Die jeweilige Definition von Ăgr¿nñ ist unscharf, also bedarf es Kriterien, welche einen 

Rahmen für die jeweiligen Systeme definiert und i.d.R. öffentlich transparent gemacht. 

3. Anrechnung von erneuerbaren Energien  

Im vorangegangenen Abschnitt 2 wurde gezeigt, dass erneuerbare Energien auf allen Ebenen 

eine wichtige Rolle beim Klimaschutz spielen. Sie helfen auch dabei, über die Energieversorgung 

hinaus Klimaschutzziele zu erreichen, wie THG-Minderungen zu erzielen oder Gebäude (beglei-

tend zu Effizienzmaßnahmen) zunehmend klimaneutral zu betreiben. Der nun folgende Abschnitt 

untersucht darauf aufbauend, unter welchen Bedingungen erneuerbare Energien angerech-

net werden können. Die vier Energieträger Strom, Gase, Wärme/Kälte und flüssige Brennstoffe 

werden betrachtet in Hinsicht auf deren möglichen Beitrag zur Zielerreichung, z.B. in der RED II 

und wie diese angerechnet werden können. Zudem wird abgeleitet, welcher Handlungsrahmen 

für Industrieunternehmen besteht, die ihre Prozesse im Rahmen der staatlichen Instrumente auf 

erneuerbare Energie umstellen möchten. 

3.1 Anrechnung von erneuerbarem Strom 

Die Etablierung von erneuerbaren Stromquellen, wie z.B. Photovoltaik, Windkraft, Strom aus Bio-

gas u.v.m. erfolgte in Deutschland hauptsächlich über das EEG. Diese Förderung hat im We-

sentlichen dazu geführt, dass mittlerweile nahezu die Hälfte des in Deutschland verbrauchten 

Stroms erneuerbar ist. Die statistische Erfassung für den RED-Stromsektor (RES-E) erfolgt in 

Deutschland anhand der im Inland eingespeisten erneuerbaren Strommenge. Zur Berechnung 

des Anteils an erneuerbaren Energien wird diese Produktion dem gesamten Endenergiever-

brauch von Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Haushalt und Verkehr sowie Leitungs-

verluste und Eigenverbrauch von Kraftwerken gegenübergestellt (AG Energiebilanzen e.V. 

2019). Eine anschließende Zuordnung der erneuerbaren Stromproduktion im Transportnetz bis 

zum Verbrauch ist nicht erforderlich. Ein Industriebetrieb kann also bisher nicht durch ver-

brauchsseitige Maßnahmen zum deutschen Stromsektorziele (RES-E) beitragen. Über das 

EEG ist eine individuelle Anrechnung des Stromverbrauchs auf die übergeordneten Ziele nicht 

vorgesehen. Dies könnte er nur als Anlagenbetreiber durch die Produktion und Netzeinspeisung 

von erneuerbarem Strom. 
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Eine Anrechnung des erneuerbaren Stroms, der von der Fahrzeugflotte eines Industriebetriebes 

verbraucht wird, ist derzeit in Deutschland nur dann im Verkehrssektor (Treibhausgasminde-

rungsquote, RES-T) möglich, wenn der Strom direkt außerhalb des öffentlichen Netzes genutzt 

bzw. direkt umgewandelt und als Gas oder flüssiger Kraftstoff (siehe Abschnitte 3.2 und 3.4) 

angerechnet wird. Die Regelungen in Art. 27 (3) der RED II schaffen jedoch einen Rahmen dafür, 

dass perspektivisch hierfür auch Strom aus dem Netz als uneingeschränkt erneuerbar bezogen 

werden kann (siehe Abschnitt 5.3). Durch den übergreifenden Rahmen der RED ist es auch 

denkbar, dass perspektivisch so in Deutschland produzierter strombasierter Kraftstoff, z.B. Was-

serstoff nach der Nutzung in der Fahrzeugflotte in einem anderen Mitgliedsstaat im Verkehrssek-

tor angerechnet wird.  

Zur Unterscheidung wird hier noch kurz auf die mehrfache Anrechenbarkeit von z.B. Strommen-

gen in der RED II bzw. der Treibhausgasminderungsquote eingegangen. Hier ist eine mehrfache 

Anrechenbarkeit möglich, diese beschränkt sich jedoch ausschließlich auf die Unterziele im Ver-

kehrssektor, die unabhängig vom nationalen Beitrag berechnet werden. Für den nationalen 

Sektor-Beitrag (RES-T bzw. RES-E) gibt es nur eine einfache Anrechnung (Hoffmann 2020). Für 

den nationalen Beitrag gibt die RED II den Mitgliedsstaaten sowohl die Möglichkeit, die Berech-

nung aus Durchschnittswerten (2 Jahre zurückliegend) vorzunehmen oder aus dem Stromnetz 

bezogenen Strom hierfür anzurechnen. Nach dem derzeitigen Modell wird jede Einspeisung in 

das Stromnetz im Stromsektor erfasst (s.o.). Die Verfahren, einen Strombezug aus dem Netz zu 

ermöglichen und zugleich eine Doppelzählung auszuschließen, werden zur Zeit des Verfassens 

dieses Textes erarbeitet. 

Von einem Betrieb verbrauchter Strom in Wärmeanwendungen kann im Gebäudeenergie-

gesetz (Wärmesektor RES-HC bzw. EPBD) vorteilhaft berücksichtigt werden, wenn dieser direkt 

an das betreffende Gebäude geliefert wird. Darüber hinaus sind mit Netzstrom betriebene Wär-

mepumpen fester Bestandteil der Systematik. Bei diesen wird jedoch der Beitrag der genutzten 

Umgebungswärme als erneuerbar angesehen, so dass der lokale (graue) Strommix verwendet 

wird, solange die energetische Effizienz der Wärmepumpe (Jahresarbeitszahl) den Anforderun-

gen entspricht. Eine Anrechnung von erneuerbarem Strom bei Bezug über das Stromnetz ist in 

der RED II nicht vorgesehen, da dieser bereits im Stromsektor bilanziert wird (s.o.). 

Wenn aus einem EEG-BHKW die ausgekoppelte Wärme genutzt wird, wird diese auch implizit 

auf den Wärmesektor angerechnet. Die Anrechnung der erneuerbaren Wärmebeiträge wird mit 

Referenzwirkungsgraden berechnet (AG Energiebilanzen e.V.). 

Wenn ein Industriebetrieb freiwillig erneuerbaren Strom beziehen möchte, sind Ökostrompro-

dukte im Rahmen der Stromkennzeichnung eine wichtige Option. Die RED II (2018) wie auch 

schon vorherige RED (2009) beinhalteten hierfür das System der Herkunftsnachweise (guaran-

tees of origin). Damit unterstützt der Verbraucher über den Herkunftsnachweis Produktionsanla-

gen für erneuerbare Energien finanziell, jedoch ist eine Zielanrechnung ausgeschlossen (RED II, 

Art 2). Weitere Informationen folgen in Abschnitt Nachweismethoden und in nachfolgenden Be-

richten. 
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3.2 Anrechnung von erneuerbaren Gasen 

Erneuerbare Gase (insbesondere Biomethan und erneuerbarer Wasserstoff) haben keinen ei-

genen RED-Zielsektor. Entsprechend ist eine Anrechnung in einem der anderen Sektoren erst 

nach einer Umwandlung möglich.  

Die wichtigste Nachfrage nach Biogas und Biomethan in Deutschland hat das Ziel, Strom in 

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen im EEG zu produzieren, mit einer Nutzung der entstehenden 

(gekoppelten) Abwärme. Auch strombasiertes Wasserstoffgas ist bei Rückverstromung prinzipiell 

als ĂSpeichergasñ anrechenbar, dieses spielt bisher aber mengenmäßig kaum eine Rolle. Das so 

umgewandelte erneuerbare Gas wird nach der Stromnetzeinspeisung im Stromsektor (RES-E) 

angerechnet (s.o.). Auf diese Weise kann ein Industriebetrieb durch den Betrieb eines BHKW mit 

Gasen aus erneuerbaren Quellen zum Stromsektor beitragen. 

Bei einer Umwandlung in Wärme können erneuerbare Gase ebenfalls angerechnet werden: Bio-

methan kann unter bestimmten Bedingungen (Massenbilanz, hocheffiziente KWK) auf die Pflich-

ten des GEG angewandt werden. Bei neu eingebauten Kraft-Wärmekopplungsanlagen ist ein 

Mindestanteil von 30% Biomethan (und mindestens 50% bei Brennwertthermen) gefordert. Die 

Anerkennung von Biomethan aus dem Gasnetz ist erlaubt, wenn Massenbilanzsysteme ver-

wendet werden. Für so nachgewiesenes Biomethan ist dann ein gegenüber Erdgas vorteilhafter 

Primärenergiefaktor (PEF) festgelegt. 

In Wärme- und Kälteverteilnetzen können die in Wärme umgewandelten erneuerbaren Gase 

ebenfalls für die Bereitstellung der thermischen Energie verwendet werden. Hierbei wird der Bei-

trag von eingespeister erneuerbarer Energie zwar nicht direkt einer einzelnen Verbrauchsstelle 

zugeordnet. Dennoch verbessert dieser Beitrag den PEF für alle ans Netz angeschlossenen Ge-

bäude. Zu den Anrechnungsmöglichkeiten von Fernwärme und -kälte siehe auch Abschnitt 3.3. 

Die Anrechnung im Transportsektor (RES-T) beim Verbrauch von erneuerbaren Gasen ist ein 

wichtiger Anwendungsfall für erneuerbare Gase und kann in einem Industriebetrieb mit entspre-

chender Fahrzeugflotte (z.B. betrieben mit CNG, oder H2) leicht umgesetzt werden: In Deutsch-

land wird die Anwendung von erneuerbaren Kraftstoffen wie z.B. Bio-CNG über eine vorgeschrie-

bene Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote im BImSchG) gezielt erzwungen. Es zählen 

sowohl Biokraftstoffe und Kraftstoffe nicht biologischen Ursprungs in diese Verpflichtung. Der 

THG-Minderungsbeitrag wird mit einer THG-Bilanzierung ermittelt, wofür eine Massenbilanzie-

rung vorgeschrieben ist. 

Der Industriebetrieb erhält die erneuerbaren Kraftstoffe aufgrund der THG-Quote ggf. zu einem 

vorteilhaften Preis. Grund dafür ist, dass die Inverkehrbringer von Kraftstoffen (z.B. Mineralölkon-

zerne), die erneuerbaren Gase (ggf. anteilig beigemischt) nutzen, die so eingesparten fossilen 

Treibhausgasemissionen auf die Quote anrechnen können. Wenn Sie diese Quote übererfül-

len, können sie die überzähligen Quotenanteile weiterverkaufen. Für den Fall, dass die Quote 

nicht erfüllt wurde, können Sie dann von anderen die fehlenden Quotenanteile erwerben um der 

ansonsten fªlligen Abgabe in Hºhe von 470 ú/t COϜ zu entgehen. So kann die Betankung der 
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eigenen Fahrzeugflotte sowohl im Verkehrssektor (RES-T) beitragen als auch wirtschaftlich 

vorteilhaft sein. 

Ein Industriebetrieb im ETS-Monitoring sowie ein Brennstoffeinkauf im Rahmen des BEHG kann 

den Bezug von biomassebasierten erneuerbaren Gasen wie Biomethan positiv im Zuge des 

Zero-rating von Biomasse anrechnen. Hier ist u.U. eine Anrechnung in der RED und eine gleich-

zeitige Anrechnung im ETS möglich, wenn dieselbe Menge Gas einerseits zu den Ausbauzielen 

für erneuerbare Energien beiträgt und andererseits fossile COϜ-Emissionen vermeidet (präziser: 

COϜ-Emissionen aus fossilen Quellen durch solche aus erneuerbaren Quellen ersetzt). Für die 

Anerkennung von Biomethan (eine Form von Biomasse) muss in Deutschland eine Massenbi-

lanzierung durchgeführt werden (Deutsche Emissionshandelsstelle DEHST 2021). Eine paral-

lele bzw. alternative Anwendbarkeit von Herkunftsnachweisen für den Nachweis der Einspeisung 

wird zur Zeit der Berichterstellung auf EU-Ebene diskutiert.  

Wasserstoff (sowohl erneuerbar als auch fossil) enthält im Gegensatz zu Methan keinen Koh-

lenstoff, daher wird bei der Verbrennung lokal kein CO2 emittiert. Dies wirkt sich in der EU-ETS-

Überwachung sowie gleichermaßen im BEHG aus, so dass ein Ersatz von fossilen Brennstoffen 

durch Wasserstoffgas nicht als THG-Emission erfasst wird. Der Nachweis einer HϜ-Lieferung 

reicht in diesem Fall aus, eine mögliche (und wünschenswerte) erneuerbare Herkunft ist hier 

nicht relevant (DEHST 2021).  

Für alle Betriebe im ETS-Monitoring oder alle Brennstofflieferungen im BEHG gilt also: Wenn er-

neuerbare Gase wie Biomethan oder Wasserstoff eingesetzt werden, können die Zusatzkosten, 

die für Gase aus fossilen Quellen ansonsten anfallen, entfallen. 

Exkurs zu importiertem Wasserstoff: Bei der Herstellung von fossil-basiertem Wasserstoff 

können THG-Emissionen entstehen. Wenn dies innerhalb der EU geschieht, werden ggf. anfal-

lende THG-Emissionen bereits bei der Produktion im ETS-Monitoring erfasst und verteuern da-

mit diesen Wasserstoff gegenüber regenerativ erzeugtem Wasserstoff. Da diese Mechanik bei 

importiertem HϜ nicht greift, wird zur Zeit des Verfassens dieses Textes ein Grenzausgleichs-

Verfahren entwickelt, um diese Art von THG-Emissionen auch zu berücksichtigen ï der soge-

nannte cross border adjustment mechanism.  

Wenn ein Industriebetrieb freiwillig erneuerbare Gase beziehen will, ermöglicht die RED II Öko-

gasprodukte durch die Einführung der Herkunftsnachweise für (erneuerbare) Gase. Die RED 

II harmonisiert damit die bereits in einigen Mitgliedsstaaten existierenden verschiedenen nationa-

len Gas-HKN-Systeme in der EU, die bisher in Abwesenheit einer fehlenden zentralen Regelung 

entstanden sind. 

In Deutschland gibt es bereits einen Markt für Grüngas-Produkte, der jedoch bisher in Abwe-

senheit der Gas-HKN nicht gesetzlich reguliert wurde. Die Lieferanten weisen Ihren Kund:innen 

den Energiemix mit verschiedenen Systemen nach, von denen das bekannteste wohl das ĂZertifi-

katemodellñ des Biogasregister Deutschland ist. Dieses freiwillige Modell ähnelt in seiner Abwick-

lung dem Stromherkunftskennzeichnungsmodell mit Herkunftsnachweisen und erhebt nicht den 

Anspruch, die Anforderungen an eine Massenbilanz zu erfüllen. (Altrock u.a. 2021). Mit Einfüh-

rung einer regulierten Gasherkunftskennzeichnung kann in Zukunft ein zentrales und staatlich 
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reguliertes Nachweissystem zur Glaubwürdigkeit dieser Produkte beitragen. Unternehmen kön-

nen aktuell wie zukünftig über den Bezug von Grüngas-Produkten die Erzeugung von erneuerba-

ren Gasen unterstützen und sich die Produktion zuschreiben lassen. Hier wird sich jedoch die 

Abwicklung in Deutschland im Hintergrund absehbar verändern. 

3.3 Anrechnung von erneuerbarer Wªrme und Kªlte 

Neben einer Anrechnung in der RED ist auch eine Anrechnung im Rahmen des GEG/EPBD 

möglich. In Deutschland regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) die Effizienzvorgaben und den 

Einsatz von erneuerbaren Energien bei Gebäuden. Ein Industriebetrieb, der den Bedarf an 

Wärme oder Kälte auf die Sektorbeiträge im Wärme- und Kältesektor der RED II (RES-HC) an-

rechenbar umstellen möchte, hat hierzu zwei Möglichkeiten. Sowohl der Einsatz  

¶ erneuerbarer Energien als auch  

¶ Abwärmenutzung bzw. -kältenutzung können angerechnet werden.  

Die Anrechnung von Abwärmenutzung ist für die Mitgliedsstaaten in der RED anteilig auf 40 % 

der jährlichen Steigerung begrenzt, was eine Priorität auf den Ausbau von erneuerbaren Ener-

gien legt (Art 23 (2) RED II). Erneuerbare Wärme wird u.a. dann berücksichtigt, wenn diese di-

rekt an das betreffende Gebäude geliefert wird bzw. dort erzeugt wird, z.B. in einer Solarthermie-

anlage.  

Wenn ein Betrieb Fernwärme bzw. Fernkälte über ein Netz oder eine ähnliche Versorgung be-

zieht, verpflichtet die RED II Netzbetriebsgesellschaften, künftig jeweils über den mittleren Anteil 

an erneuerbaren Energien bzw. Abwärme am Gesamtmix des Netzes zu informieren. Diese Ver-

pflichtung wurde im September 2021 in deutsches Recht umgesetzt, in der Verordnung zur Um-

setzung der Vorgaben zu Fernwärme & Fernkälte, FFVAV). Somit beziehen alle Verbrauchsanla-

gen denselben Wärme-/Kältemix aus dem jeweiligen Netz und kennen den jeweiligen erneuerba-

ren Anteil Ihres Netzes. 

Eine Möglichkeit zur Koppelung von Wärmelieferung und Nachweis (Bezugsmodell B in Ab-

schnitt 4) von Wärme durch Fernwärmenetze (analog gilt das auch für Kälte) ist im ENWG prinzi-

piell nicht vorgesehen, da sich die Voraussetzungen hier grundlegend schwieriger Gestalten als 

im Strom- bzw. Gasnetz (Schweikardt u.a. 2012). Jedoch ist eine Netzanschlusspflicht und 

Einspeisevorrang für erneuerbare Energien oder Abwärme- bzw. Kälte als Möglichkeit für 

die Mitgliedsstaaten in der RED II vorgesehen, die ggf. im nationalen Rahmen noch umgesetzt 

werden kann, bzw. zum Teil auch schon ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Industriebetrieb 

seine nicht benötigte Abwärme in das Fernwärmenetz einspeisen kann. Dort muss ihm der Netz-

betreiber diese abnehmen und dadurch den Anteil an erneuerbarer Wärme/Kälte bzw. Abwärme 

oder -Kälte des Gesamtmixes erhöhen. Die (anteilige) Einspeisung von erneuerbarer Wärme 

bzw. Kälte führt daher zu einem verbesserten Primärenergiefaktor (PEF). Dieser anteilig gewich-

tete Beitrag wird jedoch nicht einzelnen Verbraucher:innen zugeordnet (s.o.). 
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Die RED II ermöglicht es, freiwillige Wärmeprodukte im Rahmen der Energieherkunftskennzeich-

nung mittels einfach übertragbarer Herkunftsnachweise einzuführen. Von der weiteren Ausge-

staltung des gesetzlichen Rahmens für Öko-Wärmeprodukte hängt ab, wie unabhängig die Her-

kunftsnachweise vom lokalen Wärme- bzw. Kältenetz übertragen werden können. Davon hängt 

ab, inwieweit Endkund:innen außerhalb der Grenzen des jeweiligen Netzes erneuerbare Wärme-

projekte unterstützen können. Umgekehrt hängt davon auch ab, an wen z.B. ein Industriebetrieb 

Herkunftsnachweise aus der Einspeisung ins Wärmenetz weiter vermarkten kann und welche 

Endkund:innen dadurch zum wirtschaftlichen Betrieb dieser erneuerbaren Wärmeproduktion bei-

tragen können. 

Der Markt und Regularien für die Wärmeherkunftskennzeichnung sind hierzulande, wie auch in 

anderen EU-Staaten zur Zeit des Verfassens dieses Textes kaum entwickelt.  

3.4 Anrechnung von fl¿ssigen Brennstoffen 

Ein Industriebetrieb kann auch beim Einsatz von erneuerbaren flüssigen Brennstoffen zu den 

Ausbauzielen der RED II beitragen. Jedoch hat die RED II für flüssige Brennstoffe keinen eige-

nen Sektor, daher können die Beiträge vom Verbrauch von flüssigen Brennstoffen ï wie auch bei 

erneuerbaren Gasen, siehe Abschnitt 3.2 ð nur nach der Umwandlung auf einen der RED-Sek-

toren angerechnet werden. 

Die Anrechnung im Stromsektor (RES-E) wird über das deutsche EEG als ĂStrom aus Bio-

masseñ finanziell gefºrdert, z.B. in der Vergangenheit als Pflanzenöl-BHKW. Die Bedingungen 

zur Anrechnung im Kontext des EEG verhalten sich wie die bei erneuerbaren Gasen (Abschnitt 

3.2). Für die KWK ist eine Wärmeauskopplung bzw. hocheffiziente KWK vorgeschrieben. Für die 

Wärmebereitstellung aus flüssigen Brennstoffen ist im GEG (§39) für neue Anlagen ein Anteil 

von mindestens 50% vorgeschrieben. 

Im RED-Transportsektor (RES-T) können sowohl flüssige Biobrennstoffe als auch erneuerbare 

Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs (RFNBO) eingesetzt werden. In Deutschland regelt das 

Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz (BImSchG) die Umsetzung der Unterziele, mit einzelnen Ver-

ordnungen zu Biokraftstoffen (36. BImSchV), zu strombasierten Kraftstoffen (37. BImSchV) und 

THG-Minderungsvorschriften (38. BImSchV). Ein Industriebetrieb kann von der THG-Minde-

rungsquote profitieren, z.B. indem dieser erneuerbare Kraftstoff im Fuhrpark einsetzt wird. Die 

so vertankten erneuerbare Kraftstoffe ermöglichen eine Anrechnung bzw. Vermarktung der Quo-

tenanteile, was diese gegenüber fossilen Kraftstoffen konkurrenzfähig macht. 

Im Monitoring des EU-ETS und im BEHG kann der Einsatz von flüssigen Biobrennstoffen als kli-

maneutral (Zero-rating) anerkannt werden. Übergangsweise sind bis 2022 sogar Kraftstoffe mit 

<70% fossilem Gewichtsanteil aus dem nationalen Emissionshandelssystem ausgenommen 

(Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt 2021).  

Im Unterschied zu den bisher benannten Energieträgern gibt es für flüssige Brennstoffe keinen 

Herkunftsnachweis und keine Energieherkunftskennzeichnung. 
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3.5 Zusammenfassung der Anrechnungsmºglichkeiten 

Die vorangegangenen Unterabschnitte zeigen, dass es sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt, 

wie Industriebetriebe ihren Energieverbrauch umstellen können, so dass sich dies auf die Errei-

chung der RED-Ziele auswirkt. Dabei unterscheiden sich die Möglichkeiten sehr, je nach betrach-

tetem Energieträger. Die Tabelle 2 stellt zusammenfassend dar, zu welchem Energieträger Pro-

duktion bzw. Verbrauch von erneuerbaren Energien angerechnet werden können.  

Tabelle 2: Anrechnungsmöglichkeiten für erneuerbare Energien in der RED II 

 Stromsektor Wärme/Kälte-Sektor Verkehrssektor 

Strom Anrechnung der Produk-
tion (z.B. EEG) 

 
Anrechnung Verbrauch 

auf Unterziele (Art 27(3)) 

Gase Anrechnung Verbrauch 
für EEG-Strom 

Anrechnung Verbrauch 
im GEG 

Anrechnung Verbrauch 
auf THG-Quote 

Wärme/Kälte  
Anrechnung der Produk-

tion im GEG  
 

flüssige  

Brennstoffe 
Anrechnung Verbrauch 
für EEG-Strom 

Anrechnung Verbrauch 
im GEG 

Anrechnung Verbrauch 
auf THG-Quote 

 

4. Bezugsmodelle f¿r erneuerbare Energien bzw. erneuerbare 

Eigenschaften 

Der vorangegangene Abschnitt hat Alternativen für Unternehmen dargestellt, die sich am Wandel 

von fossilem Energieeinsatz hin zu erneuerbaren Energieeinsatz einbringen wollen. Der nun fol-

gende Abschnitt beschreibt, welche Optionen im folgenden Bezugsmodelle genannt sich der In-

dustrie bieten, um einen Beitrag zum Einsatz von erneuerbaren Energien zu leisten  

 

Zunächst werden die zwei grundsätzlich unterschiedlichen physischen Energie Bezugsoptio-

nen dargestellt. Im Anschluss wird auf die Option des Erwerbs von Zertifikaten mit Nachweis der 

erneuerbare-Energie-Eigenschaft entkoppelt vom unmittelbaren physischen Energiebezug einge-

gangen. Hervorzuheben ist, dass zwischen dem physisch stattfindenden Energiebezug und dem 

Nachweis der erneuerbaren Eigenschaft zu unterscheiden ist. Die Übertragung der erneuerbaren 

Eigenschaft kann unmittelbar zeitnah bzw. zeitgleich mit dem stattfindenden Energiebezug erfol-

gen, oder über ein Bilanzierungssystem an den Energiebezug gekoppelt sein oder auch entkop-

pelt von einem unmittelbaren Energiebezug stattfinden. 
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Der physische Bezug von Energieträgern kann ï unabhängig von der Herkunft ï entweder di-

rekt und unvermischt erfolgen oder über eine gemeinsame Netz- und Transportinfrastruktur 

unter Vermischung von erneuerbarer Energie und Energie aus anderen (ggf. fossilen) Quellen. 

Die Abbildung 3 gibt Beispiele für die beiden Optionen. 

 

 

Direktbezug: 

Unvermischter Transport 

 möglich 

Transport über ge-

meinsame Netzinf-

rastruktur: 

Vermischung mit an-

deren Energieträgern 

 
  

Strom 
Á Verbindungskabel 

Á Batterie 

Á Stromnetz 

Gase 
Á Biogas-Direktleitung 

Á Lastwagen mit Gas-
druckbehälter 

Á Gasnetz 

Wärme/Kälte 
Á Wärme- oder Kälte-

versorgungsleitung 
Isolierbehälter 

Á Wärme Kälte-
netz 

flüssige  

Brennstoffe 
Á Direkt-Pipeline  

Á Lastwagen, Tanker 

Á Im Pipeline-
Netz 

 
Abbildung 3: Beispiele für physikalischer EE-Bezug nach Energieträgern 

 
Um Unschärfen zwischen physisch stattfindenden Energiebezug und dem Nachwies der erneu-

erbare Energie Eigenschaft zu vermeiden, werden im nachfolgenden Abschnitt 5 die grundlegen-

den Begrifflichkeiten verdeutlicht. Eingangs mag die Unterscheidung zwischen physisch stattfin-

denden Energiebezug und dem Nachweis der erneuerbaren Eigenschaft trivial erscheinen, aber 

im Detail wird ist diese z.B. bei Gasen ein komplexes Anliegen.  

A) Direktbezug von erneuerbarer Energie 

Bei Direktbezug von Energie (Abbildung 4) ist ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem 

Energiebezug und der erneuerbare Energie Eigenschaft gegeben. Die Übertragung der erneuer-

baren Energie zwischen Produktionsanlage und Verbrauchsanlage ist durch die Verbindungs-

leitung oder den unmittelbaren Transport per Fahrzeuge ohne Vermischung mit anderen 

Energieträgern eindeutig definiert. Dadurch ist hier ein mengenmäßiger Nachweis der übertra-

genen erneuerbaren Energie nicht in allen Fällen zwingend erforderlich. Dieser kann aber Grund-

lage einer vertraglich vereinbarten Abrechnung z.B. zur Abrechnung der Infrastrukturnutzung 

sein. Dieses Modell kommt in der Praxis dann zum Tragen, wenn zwei Betriebe eine 
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Produktionsanlage gemeinsam nutzen und die erneuerbare Energie z.B. über eine Wärmelei-

tung, ein Stromkabel oder eine Gasleitung oder Energieträger mittels Fahrzeuge übertragen.  

 

 

Abbildung 4: Bezugsmodell A) Direktbezug von erneuerbarer Energie 

 

B) Kopplung von Energielieferung und erneuerbarer Eigenschaft  

Bei Bezug der Energie aus öffentlich verfügbaren Netzen oder mittels Transportfahrzeugen be-

steht nicht mehr der unmittelbare Zusammenhang zwischen Energiebezug und der erneuerbare-

Energie Eigenschaft, da eine Vermischung von Energien aus verschiedenen Quellen stattfin-

den (Abbildung 55) kann. In diesem Fall ist nur noch eine fiktive bzw. bilanzielle Lieferung 

durchführbar. Über die Bilanzierung der Energieanteile (erneuerbar /nicht erneuerbar) findet 

eine Kopplung der erneuerbaren Eigenschaften an den gelieferten Energieträger statt. Die 

(fiktive) Lieferung ist nur im Rahmen der Grenzen der Transportinfrastruktur verfolgbar.  

Die RED II limitiert daher die Fiktion einer solchen Lieferung auf eine gemeinsam genutzte Infra-

struktur mit der Einführung von Massenbilanzsystemen und bzw. der Definition einer Stromliefe-

rung nach RED II Art 27 (3) (Abschnitt 5).  

 

Abbildung 5: Bezugsmodell B) Kopplung von Energielieferung und EE-Eigenschaften 
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C) Entkopplung von Energielieferung und erneuerbarer Eigenschaft 

Es besteht jedoch auch für Unternehmen die Alternative, sich an dem Erwerb an Zertifikaten 

zum Nachweis der erneuerbare-Energie-Eigenschaft zu beteiligen und damit unabhängig von 

einem unmittelbaren physischen Energiebezug den Einsatz von erneuerbare-Energie zu un-

terstützen. Maßgebend ist hierbei jedoch, dass der Energiebedarf generell im Unternehmen ge-

geben sein muss und genau für diesen Bedarf Zertifikaten erworben werden. Dafür wird ein Zerti-

fikat bei der Produktionsanlage ausgestellt und dieses dem verbrauchenden Unternehmen zuge-

ordnet. Dabei wird vom tatsächlichen Energietransport abstrahiert und die erneuerbare Ei-

genschaft unabhängig von einem unmittelbaren Energiefluss zwischen Produktionsanlage 

und verbrauchendem Unternehmen mit dem Einsatz eines book & claim Systems übertragen.  

Das wichtigste Praxisbeispiel für dieses Modell ist die liberalisierte Stromversorgung im Rahmen 

des europäischen Binnenmarktes, innerhalb derer mit Herkunftsnachweisen Ökostromprodukte 

angeboten werden.  

 

Abbildung 6 Bezugsmodell C) Entkopplung von Energielieferung und erneuerbarer Eigenschaft 

 

Die oben beschriebenen Modelle stellen unterschiedliche Varianten hinsichtlich der Verbindung 

zwischen der erneuerbaren Energie Eigenschaft und der Kopplung an bzw. Entkopplung von 

dem physikalischen Energiebezug dar und erfordern damit auch unterschiedliche Nachweisme-

thoden : 

Á Bezugsmodell A): Direkt gelieferte Energieträger beinhalten untrennbar die erneuerba-
ren Eigenschaften der Produktionsanlage. Beides wird gemeinsam übertragen.  

Á Bezugsmodell B): Bei der Kopplung von Energie und Eigenschaft bleibt die erneuerbare 
Eigenschaft bei der physikalischen Vermischung fiktiv mit dem Energieträger verbunden. 
Bei Entnahme einer entsprechenden Energiemenge aus dem Gemisch wird diese Eigen-
schaft bilanziell auf diese Menge übertragen. Die Eigenschaft wird dann zusammen mit 
dieser Energielieferung auf die Verbrauchsanlage übertragen.  
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Á Bezugsmodell C): Mit einem book & claim-Verfahren wird die Eigenschaft durch einfa-
che virtuelle Zuordnung des Zertifikats (Entwertungñ) auf die Verbrauchsanlage übertra-
gen. 

Die Tabelle 3 stellt die drei Bezugsmodelle vergleichend gegenüber. 
 

Tabelle 3 Variantenvergleich der Bezugsmodelle  

Direktbezug 

 erneuerbare Energie 

Kopplung von  

Energielieferung  

und erneuerbarer Eigen-

schaft 

Entkopplung von  

Energielieferung  

und erneuerbarer Eigen-

schaft 

   

Direkte Leitung von  
der Produktions- 
zur Verbrauchsanlage. 

Transport der erneuerbaren 

Energie von Produktions- zu 

Verbrauchsanlage, über eine 

gemeinsame Infrastruktur, ge-

speist mit Energie aus ver-

schiedenen Quellen 

Übertragung der erneuerba-
ren Eigenschaft per Book & 
Claim-Zertifikat von der 
Produktionsanlage zur Ener-
gieverbraucher:in bzw. Liefe-
rant:in. . Physische Transport-
verbindung nicht notwendig. 

Vermischung mit anderen 
Energieträgern ist ausge-

schlossen 

Physische Vermischung beim 
Transport mit anderen 
Energieträgern 

Abstraktion vom Energieträ-

gertransport. Verbrauch von 

grauer Energie (lokaler Mix). 

Die erneuerbare Eigenschaft 
ist untrennbar mit der Ener-
gie verbunden und wird di-
rekt mitgeliefert. 

Die erneuerbare Eigenschaft 
wird fiktiv bzw. bilanziell zu-
sammen mit dem Energieträ-
ger transportiert 

Die erneuerbare Eigenschaft 
wird vom Energieträger ge-
trennt und auf das Zertifikat 
übertragen. 
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5. Nachweismethoden f¿r erneuerbare Energien 

Im vorangegangenen Abschnitt 3 wurde beschrieben, auf welche Ziele der Einsatz erneuerbarer 

Energie anrechenbar ist. Darauf aufbauend wurde im Abschnitt 4 drei fundamentale Bezugsmo-

delle vorgestellt. Im nun folgenden Abschnitt werden die Nachweismethoden genauer beschrie-

ben und in die Bezugsmodelle eingeordnet. Dies soll einen Überblick geben und helfen, die 

Bezugsformen besser unterscheiden und einzuordnen. Folgende Nachweismethoden werden 

betrachtet: 

Á Direktbezugsnachweise 

Á Massenbilanzierung 

Á Anerkennung von erneuerbarem Strom aus dem Netz nach Art 27 (3) RED II  

Á Herkunftsnachweise für Energiekennzeichnung für Endverbraucher:innen.  

Die Primärenergiefaktorberechnung als Möglichkeit, erneuerbare Wärmebeiträge mittels einer 
Energiekennzahl zuzuordnen, wird ebenfalls kurz betrachtet. Die nachfolgende Tabelle 4 gibt ei-
nen Überblick über die Zuordnung der Nachweisemethoden zu den in Abschnitt 4 beschriebenen 
Bezugsmodellen,  

 
Tabelle 4 Nachweismethoden erneuerbare Energie 

Direktbezug 

 erneuerbare Energie 

Kopplung von  

Energielieferung  

und erneuerbarer Eigen-

schaft 

Entkopplung von  

Energielieferung  

und erneuerbarer Eigen-

schaft 

   

Á u.U. kein Nachweis 
erforderlich 

Á Zählernachweis 

Á Audit (extern) 

Á Massenbilanzierung 

Á Nachweis für Strom 
nach Art 27 (3) der 
RED II 

Á Gekoppelte Herkunfts-
nachweise 

Á Regionalnachweise 

Á Herkunftsnachweise 

Á freiwillige Zertifikate-
systeme z.B. für Bio-
methan 



    

Grundlagenbericht G1: Nachweissysteme für erneuerbare Energien 28 

5.1 Direktnachweis 

Unter der Voraussetzung, dass der Verbrauch aus einer direkt verbundenen Anlage gedeckt 

wird (Bezugsmodell A, Abschnitt 4), bildet der Nachweis die jeweilige Anlagenkonfiguration ab. 

Für Außenstehende wird dadurch nachvollziehbar, dass der Gesamt-Output nur erneuerbare 

Energie sein kann. Wenn es erforderlich ist, werden noch gezielt einzelne Inputströme oder 

Energieflüsse innerhalb der Gesamt-Anlage dargestellt oder gemessen, um weitere Kriterien für 

die Anerkennung zu erfüllen. Die über dieses System gezogene Bilanz bildet im Wesentlichen 

Stoff- und Energieströme ab. 

Der Beitrag von erneuerbarer Energie aus einer Direktleitung ist unter Umständen ohne Nach-

weis über den gelieferten Energieträger ersichtlich. Es kann z.B. bei einer Solarthermieanlage 

ausreichen, einen Anlagenplan vorzulegen, ohne später die dadurch erzeugte Energiemenge zu 

messen. Wenn doch die Energiemenge quantifiziert werden muss, etwa bei der Berechnung von 

Förderzahlungen ist eine Zählermessung und -ablesung notwendig. Ein Zähler wird auch stan-

dardmäßig erforderlich sein, wenn ein anderes Unternehmen die Energie beliefert und abrech-

net, z.B. als Abwärme. Je nach Situation kann auch eine externe Auditierung mit Anlagenbege-

hung notwendig sein. Ein externes Audit ist beispielsweise fester Bestandteil im EEG für Bio-

masselieferungen an den Betreiber der Fermenter. Auch für den Nachhaltigkeitsnachweis kann 

ein externes Audit bei Direktlieferungen notwendig sein. 

Ein Sonderfall des Direktbezugs stellt der Eigenverbrauch einer Produktionsanlage dar: In die-

sem Fall wird ein Teil der erzeugten Energie, von der Anlage selbst im Rahmen des Produktions-

prozesses verbraucht, z.B. beim Betrieb eines Wechselrichters mit dem Solarstrom der Anlage 

oder die Beheizung des Fermenters einer Biogasanlage mit dem darin produzierten Biogas. 

Diese Energiemenge wird i.d.R. nicht gemessen oder gar vermarktet, daher werden auch keine 

Nachweise über diese Mengen ausgestellt. Bei der Berechnung des Gesamt-Outputs wird der 

Netto Energieoutput der Stromerzeugungsanlage herangezogen, abzüglich des Hilfsenergieein-

satzes. Bei Bezug von Hilfsenergie aus dem Netz, wird dies entsprechend als Input bilanziert. 

5.2 Massenbilanzierung 

Mit Hilfe der Massenbilanzierung nach Art 30 der RED II wird der Transport von Biomasse (z.B. 

als erneuerbare Gas oder flüssiger Brennstoff) bis zum Ursprung rückverfolgbar gemacht. Bei 

diesem System wird die Vermischung mit Rohstoffen oder Brennstoffen aus anderer Herkunft im 

gemeinsam genutzten Transportsystem ermöglicht. Im Rahmen des Massenbilanzsystems wird 

eine Input-Output-Bilanz über die Energie- bzw. Stoffmenge gemacht, also die entnommene 

Menge (Output) gegen eine zugefügte Menge (Input) bilanziert. Bei Anwendung der Bilanzie-

rungsregeln wird dann fiktiv angenommen, dass die entnommene Energiemenge der hinzugefüg-

ten Menge entspricht. Eine Massenbilanz erstreckt sich von der ursprünglichen Produktion bis 

zum Verbrauch und ermöglicht die Vermischung, Verarbeitung und Transport mit anderen Stof-

fen und Energieträgern. Die Massenbilanzmethode bildet damit den Transport der 
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Energieträger bzw. der Stoffe ab (Bezugsmodell B, siehe Abschnitt 4). Es handelt sich nicht um 

die unmittelbare Verfolgung des physischen Energieflusses, sondern um eine Bilanzierung der 

Massen. 

Massenbilanzsysteme wurden bereits in der RED I eingeführt, um zu überwachen, dass (auch 

importierte) Kraftstoffe den europäischen Vorgaben zu Nachhaltigkeitskriterien entsprechen 

(van de Staaij u. a. 2012). In der RED II wurde in Art 30 die Anwendung von Massenbilanzsyste-

men weiter festgeschrieben sowie der Anwendungsbereich auf die Überwachung von THG-Min-

desteinsparungen erweitert. Zudem ist klargestellt, dass die Massenbilanzierung als Methode si-

cherstellt, eine Energiemenge nur einfach auf die nationalen RED-Ziele anzurechnen. Wichtig 

zum Verständnis: Im Unterschied zu den nationalen Zielen ist bei den Unterzielen im Verkehrs-

sektor eine mehrfache Anrechnung über Multiplikatoren gestattet, z.B. für fortschrittliche Biokraft-

stoffe (Abschnitt 3.1).  

Die Überwachung der Nachhaltigkeitskriterien wird insbesondere dann aufwändig, wenn im Pro-

duktionsland ein anderes Verständnis zur Nachhaltigkeit als in der RED gilt. Dies gilt z.B. für Bio-

diesel der über große Strecken aus Asien nach Deutschland geliefert wird. In diesem Fall kom-

men freiwillige Systeme zum Einsatz:  

Massenbilanzsysteme können staatlich (nationale Massenbilanzsystemeñ) und privatwirt-

schaftlich (freiwillige Massenbilanzsystemeñ, voluntary schemesñ) organisiert sein. In Art 30 

RED II (bzw. Art 18 RED I) werden die Anforderungen hierfür definiert. Die EU-Kommission ver-

öffentlicht regelmäßig die nach diesen Anforderungen anerkannten freiwilligen Systeme (Europä-

ische Kommission 2021). Freiwillige Systeme ermöglichen es den Marktteilnehmern, Nachhaltig-

keitskriterien z.B. nach den Regeln der RED nachzuweisen, auch wenn im betreffenden Her-

kunftsland hierfür keine staatlichen Regelungen eine verlässliche Überwachung sicherstellt. Zu-

dem ist für die Berechnung der THG-Mindestanforderungen eine Massenbilanzierung über 

die gesamte Wertschöpfungskette inklusive aller Umwandlungsschritte vorgeschrieben. Diese 

Bilanzierung kann ein aufwändiges Unterfangen sein, das die freiwilligen Systeme dann lösen 

können.  

Die Freiwilligkeit dieser Systeme bedingt, dass derselbe Anlagenbetreiber seine Produktionspro-

zesse auch nach den Regeln von mehreren verschiedenen Systemen gleichzeitig zertifizieren 

lassen kann. Dies ermöglicht ggf. eine mehrfache Registrierung derselben Menge, was be-

trugshaft ausgenutzt werden kann. In der Praxis wird diese Gefahr dadurch minimiert, wenn die-

selbe Zertifizierungsstelle nach allen Systemen zertifiziert, bzw. die beteiligten Zertifizierungsstel-

len einen Abgleich durchführen. In Zukunft soll die EU-weite Unionsdatenbank diese Lücke fül-

len. 

Nachhaltigkeitsnachweise für Biokraftstoffe werden in Deutschland im Nachhaltige Biomasse 

System Ănabisyñ (nabisy.ble.de) der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung verwaltet. 

In diesem Register werden seit 2013 Biokraftstoffmengen entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette erfasst und damit rückverfolgbar gemacht. Grundlage der Registrierung sind die Au-

ditberichte der freiwilligen Systeme, die die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien in der 

http://nabisy.ble.de/
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(landwirtschaftlichen) Produktion bestätigen. Ebenfalls zentral ist die Treibhausgasbilanz, die 

nach den Vorgaben der RED über den gesamten Lebenszyklus gemacht wird. Eine Registrie-

rung in nabisy ist Voraussetzung für die Anerkennung einer Energielieferung als erneuerbarer 

Kraftstoff (RES-T) bei der Quotenstelle des deutschen Zollamts im Rahmen der 38. BImSchV. 

Im deutschen EEG, im GEG und im BEHG ist für Biomethan im Erdgasnetz eine eigene staatli-

che Massenbilanzdefinition verankert. Demnach kann Biomethan fiktiv durch das Erdgasnetz 

geleitet werden, wenn dabei (private) Massenbilanzsysteme nach der Definition des Bundesmi-

nisteriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (2012) verwendet werden. Soge-

nannte unabhªngige Datenbankenñ weisen danach die Einhaltung von bestimmten Kriterien bei 

der Produktionsanlage nach. Das größte dieser freiwilligen Systeme ist das Biogasregister 

Deutschland (www.biogasregister.de) der Deutschen Energie-Agentur GmbH. Es wurde 2010 in 

Zusammenarbeit mit 14 Unternehmen aus der Biomethanbranche aufgebaut und deckt den 

Großteil der deutschen Produktion von erneuerbaren Gasen ab. Jährlich werden rund 10 TWH 

Produktion von erneuerbaren Gasen registriert, gemeinsam mit den in Auditberichten festgehal-

tene Kriterien. Der Haupt- Anwendungsfall sind Nachweise für das EEG, andere Anerkennungen 

z.B. ETS finden in Begrenztem Umfang statt (dena 2020). Das Biogasregister Deutschland hat 

bilaterale Kooperationen zum Austausch von book & claim-Zertifikaten für Biomethan mit mehre-

ren Register in Europa geschlossen: mit dem österreichischen Biogasregister der Austrian Gas 

Clearing and Settlement AG (AGCS), mit dem dänischen Biogasregister der Energinet und mit 

dem UK-Register Green Gas Certification Scheme der Renewable Energy Assurance Limited. 

Neben dem Biogasregister Deutschland gibt es auch z.B. das BiMaS (Biomethan-Massenbilanz-

System, www.green-navigation.de) der Green Navigation GmbH. Bei einfachen 1:1-Beziehungen 

zwischen Produktions- & Verbrauchsanlage kann die Massenbilanz z.B. über ein Umweltgutach-

ten erstellt werden. 

5.3 Nachweis f¿r erneuerbaren Strom nach Art 27 (3) RED II 

Für den Strombezug für Elektromobilität bzw. für die Herstellung von H2 oder synthetischen 

Kraftstoffen sind in Art. 27 (3) der RED II Anforderungen an den Nachweis für erneuerbaren 

Strom formuliert, der bei einem Transport durch das Stromnetz hindurch angerechnet werden 

soll. Der Rahmen lässt viele Details offen, die in einem delegierten Rechtsakt zur Zeit des Ver-

fassens dieses Textes weiter definiert werden. Um eine Strommenge bei der Entnahme aus 

dem Stromnetz als uneingeschränkt erneuerbar anzuerkennen, werden diese vier Kriterien 

als Voraussetzung vorgegeben (Europäische Kommission 2020b): 

Á Liefervertrag für Strom: Die Lieferung einer Strommenge muss vertraglich vereinbart 
sein z.B. über ein Power Purchase Agreement (PPA). 

Á Gleichzeitigkeit: Stromproduktion & -verbrauch haben gleichzeitig stattgefunden 

Á Geografische Korrelation: Produktion & Verbrauch liegen aus Stromnetzsicht nahe beiei-
nander, also auf der gleichen Seite des Netzengpassesñ 

https://www.biogasregister.de/
https://www.green-navigation.de/
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Á Zusätzlichkeit: Die Nachfrage trägt zusätzlich zur Nutzung oder Finanzierung von erneu-
erbaren Energien bei. 

Das Stromnetz wird damit als Netz mit Leitungskapazitäten und Engpässen verstanden. Unab-

hängig vom tatsächlichen Fluss von Elektronen sagt dieser Nachweis aus, dass diese be-

stimmte Strommenge zu dieser Zeit durch das Netz von der Produktions- zur Verbrauchsan-

lage geflossen sein kann. So wird die gelieferte Strommenge mit der erneuerbaren Eigenschaft 

gekoppelt, und dadurch eine fiktive Lieferung des Stromes durch das Netz abgebildet (Be-

zugsmodell B, Abschnitt 4). 

5.4 Herkunftsnachweise 

Das Herkunftsnachweissystem nach Art 19 der RED II (bzw. Art 15 der RED I) stellt ein verein-

fachtes Nachweisverfahren dar. Es wurde als EU-weit einheitliches Verbraucherschutzinstru-

ment geschaffen, um erneuerbare Eigenschaften, über das Stromnetz belieferten Endverbrau-

cher:innen zuordnen zu können. Dieses dient als Grundlage, um Nachfrageimpulse für die bilan-

zielle Belieferung mit grünem Strom auszulösen. Dies ermöglicht es Endverbraucher:innen, ge-

zielt die Produktion von erneuerbaren Energien finanziell zu unterstützen. Für Nachweise im 

Zuge der RED-Ziel-Anrechnung der EU-Mitgliedsstaaten sind Herkunftsnachweise nicht vorgese-

hen, wenngleich eine Anwendung im Rahmen der Unterziele im Verkehrssektor denkbar ist 

(Hoffmann 2020). Der Herkunftsnachweis ist innerhalb des EU-Binnenmarktes für Elektrizität frei 

handelbar. 

Die RED I führte zunächst Herkunftsnachweise für Strom für die gesamte EU ein. Daneben 

wurde eine Option zur Einführung von Herkunftsnachweisen für Wärme und Kälte geschaffen, 

die die Mitgliedsstaaten jeweils in Eigenregie einführen konnten. Mit der RED II wurden 

Wärme/Kälte-HKN für alle Mitgliedsstaaten verpflichtend eingeführt. Darüber hinaus hat die RED 

II Herkunftsnachweis für erneuerbare Gase (inklusive Wasserstoff) ebenfalls für die gesamte EU 

eingeführt. Die Abbildung 7 visualisiert diese Entwicklung. 

 

 

Abbildung 7: Herkunftsnachweise in RED I und in RED II 

Die RED I enthielt Vorgaben zu Herkunftsnachweisen für Strom und eine Option für Wärme/Kälte-HKN. Die RED II 

macht Wärme-/Kälte-Herkunftsnachweise verpflichtend und führt Gas-Herkunftsnachweise ein. 
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Die Ausstellung, Übertragung und Entwertung von Herkunftsnachweisen erfolgt nach dem 

 book & claimô-Prinzip: 

1. Book: Eine Produktionsanlage erzeugt erneuerbare Energie, wofür ein Herkunftsnachweis 

ausgestellt wird. Die Energie selbst wird als graue Energie vermarktet. 

2. Claim: Eine Verbrauchsanlage bezieht Energie aus einem lokalen Mix. Entsprechend der 

verbrauchten Energiemenge aus der Energieversorgung entwertet der Lieferant Herkunfts-

nachweise der Produktionsanlage. Dadurch kann der Strom unabhängig vom lokalen Strom-

mix als erneuerbar geltend gemacht werden, z.B. als 100% Solarstrom. 

Vom Transport der Energie im Stromnetz wird dabei abstrahiert, also muss dieser physika-

lisch nicht unbedingt möglich sein. Die Vermarktung der Energie und der erneuerbaren Ei-

genschaft erfolgen hier getrennt bzw. entkoppelt. Auf diese Weise kann z.B. auch in einem In-

selnetz oder zu unterschiedlichen Zeiten erzeugter bzw. verbrauchter Strom vermarktet werden. 

Die Herkunftsnachweise sind 12 Monaten gültig ï ein Verfall erfolgt spätestens nach 18 Monaten 

(RED II, Art. 19). Nähere Details erläutert der Bericht G2. 

Auf EU-Ebene sorgt die Elektrizitäts-Binnenmarkt-Richtlinie für einheitliche Stromkennzeich-

nungsregelungen innerhalb der EU. Trotz des EU-weit einheitlichen Rahmens haben die HKN in 

den verschiedenen Ländern z.T. einen recht unterschiedlichen Stellenwert in der Vermarktung 

von erneuerbaren Energien. Die Norm EN 16325 ist der Austausch-Standard für HKNs im Euro-

päischen Rahmen. Diese Norm wird derzeit überarbeitet. 

Ein wichtiger Beitrag zur Glaubwürdigkeit der aus den Herkunftsnachweisen abgeleiteten Pro-

dukte ist dieses zentral von den Mitgliedsstaaten überwachte System. Gerade ein Zertifikate-

basiertes System benötigt eine vertrauenswürdige Verwaltung, um die betrugssichere Vermark-

tung sicherzustellen. 

Herkunftsnachweise für Strom werden in Deutschland im Herkunftsnachweisregister des Um-

weltbundesamts (HKNR, www.hknr.de) zentral ausgestellt und verwaltet. Es bildet seit Anfang 

2013 für Endkund:innen in Deutschland die Basis für die Kennzeichnung von Strom, welcher 

nicht in der Produktion durch das EEG gefördert wurde. Die Ausstellung von Herkunftsnachwei-

sen geschieht auf Antrag des die erneuerbare Energie produzierenden Betriebs. Danach führen 

die jeweiligen Produktions- und Energieversorgungsunternehmen eine Übertragung und Entwer-

tung der Nachweise innerhalb des Registers durch. Importe und Exporte von Nachweisen inner-

halb der EU (und Vertragsstaaten) werden ebenfalls über das HKNR abgewickelt. Für internatio-

nale Transfers ist das HKNR mit dem von der AiB betriebenen Registerknoten verbunden. 

Mit optional gekoppelten Herkunftsnachweisen nach §16 der HKNRDV (2018) können Produ-

zenten und Lieferanten freiwillig nachweisen, dass neben der Übertragung der Herkunftsnach-

weise auch zusätzlich noch Strom geliefert wurde. Eine Übertragung von Strom in den entspre-

chenden Stromnetz-Bilanzkreisen ist hier vorgeschrieben. Die Kopplung ist auf direkte Liefe-

rungen zwischen Produzent:in und Lieferant:in beschränkt. Der Bericht G2 geht hierauf detaillier-

ter ein.  

http://www.hknr.de/
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Die regulären Herkunftsnachweise nach Art 19 der RED II repräsentieren ein book & claim-Sys-

tem, das den ganzen EU-Binnenmarkt abdeckt. Die optionale Kopplung sowie der Regionalnach-

weis ergänzen diesen Nachweis um eine Verbindung zwischen erneuerbarer Eigenschaft und 

Energie (mit jeweils eigenem Schwerpunkt). Das deutsche Herkunftsnachweisregister hat hierzu 

als zusätzliche Funktion den Regionalnachweis (§18ff Voraussetzungen für die Ausstellung von 

Regionalnachweisen) explizit für EEG-Anlagen etabliert. Somit wird für diese Anlagen gewähr-

leistet, dass die Entwertung eines mit der Eigenschaft Ăregionalñ vermarkteten Regionalnachwei-

ses auf die jeweilige Region beschränkt bleibt. Regionalnachweise können nur in einem Um-

kreis von 50 km um den Postleitzahlbereich der Produktionsanlage herum entwertet werden. 

Der Regionalnachweis bildet damit eine Lieferung aus einer EEG-Anlage von der Produktionsan-

lage an den Lieferanten ab. 

5.5 Primªrenergiefaktor 

Im deutschen GEG ist der Primärenergiebedarf ein wichtiges Element bei der Bewertung eines 

Gebäudes. Der Beitrag einer Wärmelieferung durch ein Fernwärmenetz wird mit Hilfe des Pri-

märenergiefaktors berechnet. Der jeweilige Primärenergiefaktor ist immer für das jeweilige Wär-

menetz bzw. auf den Energieträger bezogen, eine Verbindung zwischen Energieträger und er-

neuerbarer Eigenschaft ist somit gegeben. Jedoch wird hier immer über einen längeren Zeitraum 

(Kalenderjahr/Abrechnungszeitraum) und über ein gesamtes Netz gemittelt. Eine Zuordnung des 

Beitrags einer Produktionsanlage zu einer bestimmten Verbraucher:in bzw. Verbrauchsanlage ist 

damit nicht möglich. Daher ist der PEF kein Nachweis zur Übertragung von erneuerbaren Eigen-

schaften und kann unter keines der Bezugsmodelle in Abschnitt 4 eingeordnet werden. Der PEF 

hat stattdessen die Qualität einer Energiekennzahl. 

5.6 Weitere Zertifikatesysteme 

Neben den Herkunftsnachweisen gibt es weitere Systeme mit handelbaren Zertifikaten im 

Kontext von erneuerbaren Energien und Klimaschutz. Diese sind der eigentlichen Zielanrech-

nung des jeweiligen Instruments nachgelagert und ermöglichen eine flexible Zuordnung von 

Quoten oder Verpflichtungen zwischen den Wirtschaftsteilnehmern. Diese freie Allokation der 

Verpflichtungen ermöglicht laut Theorie eine volkswirtschaftlich effiziente Verortung der Zielerrei-

chung im Rahmen der so entstehenden Märkte. Die im Folgenden genannten Systeme werden 

hier beispielhaft kurz beschrieben, jedoch im Rahmen dieses Projekts nicht weiter untersucht. 

Á Handel von EU Emmission Allowances (EUAs) im ETS: Während der Ausstoß von 
Treibhausgasen anlagenscharf im ETS-Monitoring überwacht wird, kann das Anrecht auf 
den jeweiligen THG-Ausstoß flexibel gehandelt werden. 
Ein Industrie-Unternehmen hat dadurch die Wahl, Emissionen durch Eigenmaßnahmen 
(z.B. Effizienzsteigerung) zu reduzieren oder zusätzlich benötigte EUAs einzukaufen. Um-
gekehrt kann auch ein Geschäft entstehen, indem die Effizienzmaßnahme durch den Ge-
genwert der freiwerdenden bzw. dem dann nicht mehr erforderlichen EUAs finanziert wird. 
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Á Im Rahmen der Treibhausgasminderungsquote werden aus den THG-Einsparungen der 
verkauften erneuerbaren Kraftstoffmengen THG-Quotenanteile errechnet, die wiederum 
nach einem Zertifikate-Prinzip frei handelbar sind. Auf diese Weise hat ein Mineralölkon-
zern die Wahl, entweder Quotenpunkte zu erwerben oder selbst durch Vertanken von er-
neuerbaren Kraftstoffen eigene zu generieren und ggf. Überschüsse zu vermarkten. 

Neben den beschriebenen Varianten können in privatwirtschaftlichen Verträgen auch andere 

Nachweismethoden vereinbart werden. Diese laufen unter dem Begriff ĂContract based trackingñ 

und können auch mit distributed ledger Technologien (z.B. Blockchain) betrieben werden. Sie un-

terliegen keiner staatlichen Überwachung was sie anfällig für Doppelvermarktung macht. 

5.7 Zwischenfazit, Herausforderungen bei der Umwandlung von 

Energietrªgern  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei allen betrachteten Energieträgern meh-

rere Nachweismethoden parallel existieren. Der Nachweis einer Direktlieferung als triviale 

Nachweisform ist bei allen Energieträgern und Anrechnungsformen fester Bestandteil der Nach-

weisführung. Bei Strom und Gas gibt es seit der RED II sowohl Nachweismethoden, die auf eine 

Koppelung von Energieträger und Nachweis zielen als auch das Herkunftsnachweissystem, das 

auf einem Zertifikatesystem nach dem book & claim-Prinzip basieren. Für den Energieträger 

Wärme/Kälte gibt es die zertifikatbasierten Herkunftsnachweise nun EU-Weit. Eine Nachweis-

form, die den Transport von Wärme oder Kälte an einen Nachweis koppelt, ist in der RED II nicht 

vorgesehen, der Primärenergiefaktor erlaubt zwar die Anrechnung von Beiträgen aus der Pro-

duktion erneuerbarer Energien,ist aberkeine Nachweisform zur Übertragung von erneuerbaren 

Energien bzw. Eigenschaften. Bei flüssigen Brennstoffen ist bisher ausschließlich eine Koppe-

lung von Nachweis und Lieferung etabliert, eine book & claim Nachweisform gibt es bisher nicht.  

Die Abbildung 8 zeigt im Überblick die bisher beschriebenen Nachweismethoden. Es ist her-

vorgehoben, welche Nachweise in der RED II gegenüber der RED I dazugekommen sind (Art 27 

(3) für Strom und Herkunftsnachweise für Gase). 
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Abbildung 8 Nachweismethoden der Energieformen für Energielieferungen. 

Direktlieferungen sind bei allen Energieformen möglich. Neuerungen in RED II sind mit einem Stern markiert. 

 

Zusätzlich zur Übertragung zwischen Produktionsanlage und Verbrauch besteht noch die Mög-

lichkeit, dass Energieträger umgewandelt werden. Unter dem Stichwort "Sektorenkopplung" 

wird intensiv diskutiert, welche Rolle Umwandlungen von Energieträgern im Rahmen eines Ener-

giesystems der Zukunft einnehmen können. In Bezug auf die Nachweisführung erfordert eine sol-

che Umwandlung, dass die erneuerbare Eigenschaft über den Umwandlungsschritt hinaus auf 

das Endprodukt übertragen wird bzw. dass das Endprodukt angerechnet werden kann. Wenn 

das Endprodukt der Umwandlung als erneuerbare Energie auf eines der gesetzlichen Ziele ange-

rechnet werden soll, z.B. in der RED, sind entsprechende Mindest-Anforderungen in den Geset-

zen formuliert (Siehe Abschnitt 3) und z.T. Nachweismethoden vorgeschrieben (Siehe Abschnitt 

5).  

Bei der Umwandlung von Energieträgern bestehen besondere Herausforderungen für Nach-

weissysteme, auf die dieser Unterabschnitt eingeht. Der Bericht G4 des Grundlagenteils geht 
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auf die Verwendung des oftmals unscharf definierten Begriffs "Sektorenkopplung" ein und stellt 

die rechtlichen Hintergründe der Anrechnung genauer dar.  

 

Es sind viele verschiedene Umwandlungstechnologien im Rahmen der Energiewende im Ein-

satz und weitere etablieren sich derzeit. Die Tabelle 5 gibt einen Überblick über mögliche Kon-

versionen der betrachteten erneuerbaren Energieträger und nennt Begriffe und Beispiele dafür. 

Tabelle 5: Begriffe und Beispiele für Umwandlungstechnologien für erneuerbare Energieträger 

Umwand-

lung  

von   Þ  

in  Ý  

Strom  Gase  Wärme/Kälte  
Flüssige Brenn-

stoffe  

Strom   

Power-to-Gas  

Erzeugung von Was-

serstoff mittels Elekt-

rolyse, ggf. mit Metha-

nisierung  

Power-to-Heat/-Cold  

Wärmegewinnung mit-

tels Wärmepumpe, 

Elektrokessel oder -

heizstab;  

Kältegewinnung mittels 

reversibler Wärme-

pumpe, Kompressions-

kältemaschine  

Power-to-Liquid  

Erzeugung von syntheti-

schen Flüssigbrennstof-

fen (z.B. Methanol) mit-

tels Elektrolyse/Synthe-

segasherstellung und 

anschließender Verflüs-

sigung (z.B. Fischer-

Tropsch-/Alkohol-/Me-

thanolsynthese)  

Gase  

Gasverstromung  

(Block-)(Heiz)Kraftwerk; 

PtG-Rückverstromung  

Methan ᵾ (Ϝ  

Methanisierung, 

Dampfreformierung  

Wärme-/Kältegewin-

nung  

in einem (Block-) 

Heiz(kraft)werk, Wär-

mepumpe, thermische 

Kältemaschine  

Gasverflüssigung  

von synthetischem oder 

Biogas mittels verschie-

dener Verfahren (z.B. 

Fischer-Tropsch-/Alko-

hol-/Methanolsynthese, 

etc.)  

Wärme/Kälte  

Stromgewinnung aus 

Wärme  

aus Geothermie oder So-

larthermie mittels Wärme-

verwertung, durch Tur-

bine/Generator, in Heiz-

kraftwerk (mit Stirlingmo-

tor)  

 
Temperaturerhöhung  

exergetische Aufwer-

tung von Wärme mittels 

Wärmepumpe, Solar-

thermie, etc.  

 

Flüssige 

Brennstoffe  

Verstromung flüssiger 

Brennstoffe  

in einem Pflanzenöl-

BHKW; PtL-Rückverstro-

mung  

 

Wärme-/Kältegewin-

nung  

Pflanzenöl-BHKW, 

Heizkessel  

 

 Gemeinsame Darstellung GreenGasAdvisors und Hamburg Institut  

 

Immer wenn eine Energieträger-Umwandlung bei einem Direktbezug durchgeführt wird (Be-

zugsmodell A) Abschnitt 4), kann die Übertragung der Eigenschaften gemeinsam mit den 
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Input- und Output-Strömen bilanziert werden. Dann werden die erneuerbare Eigenschaft ei-

nem der Output-(Energie-)Ströme zugeordnet und ggf. Umwandlungsverluste oder -emissionen 

in der Bilanz berücksichtigt. Über ein Audit können diese z.T. recht umfangreichen Berechnun-

gen für Dritte nachvollziehbar nachgewiesen werden.  

Wenn hingegen der Umwandlungsschritt getrennt von der Produktion bzw. vom Verbrauch 

stattfindet, wird der Energieträger über eine Infrastruktur transportiert z.B. über das öffentli-

che Gas- oder Stromnetz. In diesem Fall besteht eine Herausforderung darin, den Transport 

des Energieträgers zwischen Produktions-, Umwandlung- und Verbrauchsanlage nachzuwei-

sen. Dafür ist eine Kopplung von Energieträger und Nachweis erforderlich (Bezugsmodell B, Ab-

schnitt 4), insbesondere da dabei eine Vermischung mit anderen Energieträgern stattfindet. 

Diese Transport-Nachweise finden dann ggf. Eingang in weitere Bilanzierungen. Eine Abfolge 

von mehreren Umwandlungs- und Transportvorgängen macht u.U. eine Kette von mehreren 

Nachweisschritten und den Einsatz von verschiedenen Nachweissystemen erforderlich. 

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass bestimmte erneuerbare Eigenschaften u.U. 

im Zuge von Umwandlung und Transport neu bewertet werden müssen. Einige der möglichen 

Eigenschaften bleiben bei einer möglichen Übertragung unverändert erhalten, während andere 

sich verändern. Zu den bleibenden Eigenschaften gehören insbesondere: 

Á die Energiequelle  

Á die Herkunftsanlage und  

Á der Produktionszeitraum.  

Auch zusätzliche Kriterien, z.B. die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Herstellung 

die Biomasse bleiben bei einer Umwandlung unverändert erhalten.  

Veränderungen an den Eigenschaften aufgrund einer Energieträgerumwandlung müssen be-

rücksichtigt werden, z.B. 

Á wenn Energieverbrauch oder THG-Emissionen der Umwandlung in einer THG-Bilanzie-
rung berücksichtigt werden  

Á wenn Umwandlungsverluste bilanziert werden oder 

Á wenn Kriterien bezüglich der Umwandlungsanlage selbst nachgewiesen werden sollen. 

Für diese veränderlichen Eigenschaften müssen ggf. in einem Zwischenschritt bestehende Ei-
genschaften verändert oder neue Nachweise erbracht werden. Dies kann ein eigenes Audit für 
die Umwandlungsanlage erfordern.  
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6. Nachweismethoden im Vergleich  

In den vorangegangenen Abschnitten wurden Nachweissysteme nach ihrer Anwendung abge-

grenzt und eingeordnet. In diesem Abschnitt werden die beschriebenen Nachweismethoden ver-

gleichend gegenübergestellt. Der Bericht G2 vertieft diese Analyse mit der Fragestellung, inwie-

weit das Herkunftsnachweissystem in seiner Rolle erweitert werden kann. 

Für die unterschiedlichen Akteure, die mit Nachweisen für erneuerbare Energie zu tun bekom-

men, sind jeweils andere Punkte bedeutsam. Unter den folgenden Anforderungen vergleicht der 

folgende Abschnitt die Nachweissysteme: 

Å EU-Mitgliedsstaaten 

Für die EU-Mitgliedsstaaten und ihre Institutionen ist die korrekte Anrechenbarkeit auf die 

jeweils eigenen Ziele zentral. Zudem ist ein hohes Maß an Genauigkeit erforderlich, da die 

Nachweise u.U. Zahlungen aus öffentlichen Kassen rechtfertigen. Im Zuge des fortschrei-

tenden Ausbaus der erneuerbaren Energien ist die Integration in das Transportsystem ein 

immer wichtigerer Punkt geworden. 

Å Private Endverbraucher:innen 

Für private Endverbraucher:innen steht eine hohe Wahlfreiheit im Vordergrund sowie die 

Möglichkeit, eigene Kriterien zu definieren. Ebenfalls wichtig ist, dass kein administrativer 

Aufwand bei der Endverbraucher:in selbst anfällt. 

Å Industrieunternehmen 

Industrieunternehmen sind oft global integriert und benötigen daher eine globale Reichweite 

für ihren Energiebezug. Ein gewisser administrativer Aufwand in der Nachweisführung 

wird akzeptiert, wenn damit eine angereizte oder vorgeschriebene Anrechenbarkeit er-

reicht wird. Je nach Situation kann noch ein Wunsch nach Zusatzkriterien, nach großer 

Wahlfreiheit oder systemintegrierten Nachweisformen dazukommen. 

Im Folgenden werden die Nachweissysteme anhand der beschriebenen Anforderungen einge-

stuft und verglichen. Tabelle 6 stellt überblicksweise dar, was in den folgenden Unterabschnitten 

eingehend beschrieben wird. 
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Tabelle 6: Überblick über Leistungsfähigkeit von Nachweissystemen 

 

Nach-
weisform 

Anre-
chenbar-

keit  
RED II 

Admin.  
Aufwand 

Maßein-
heit 

Bilanzie-
rungszeit-

raum 

Geograf. 
Reich-
weite 

Trans-
portsys-
temin-

tegration 

Wahlfrei-
heit 

Direktbe-
zug 

Ja niedrig keine keiner lokal 
nicht erfor-

derlich 
keine 

Massenbi-
lanzierung 

Ja hoch 
wie Liefe-

rung 

Ăangemes-
senñ / 3 
Monate 

(teils auch 
12 Mo) 

Weltweit 

Netzver-
bindung / 
Transport-
fahrzeuge  

begrenzt 

Art 27 (3) Ja 
absehbar 

hoch 
kWh 

sehr kurz / 
15 min 

Regional Stromnetz begrenzt 

PEF  hoch ï Jahr lokal 
Wärme-
transport 

begrenzt 

Art 19 -
HKN 

Nein niedrig MWh 

12-Gültig 
nach 18 

Mo  
Verfall 

EU-27+ 
Vertrags- 
staaten 

losgelöst hoch 

 

6.1 Anrechenbarkeit auf RED-Ziele  

Die Nachweissysteme unterscheiden sich stark darin, welche Rolle sie in Bezug auf die Errei-

chung nationaler Ziele in der RED spielen. 

Bei Direktbezug von Energie kann insbesondere anhand des Aufbau der Anlage festgestellt 

werden, ob die daraus erzeugte Energie als erneuerbar im Sinne der RED anerkannt werden 

kann. Ggf. müssen noch weitere Kriterien, z.B. zur Nachhaltigkeit der eingesetzten Substrate 

oder zu Treibhausgasbilanzen beachtet werden. Direkt bezogene erneuerbare Energie kann in 

der Regel ohne weitere Anforderungen an das Nachweissystem auf nationale Ziele ange-

rechnet werden. 

Wenn Energieträger aus erneuerbaren Quellen nach einem Transport angerechnet werden sol-

len, ist eine Koppelung von Energieträger und Nachweis erforderlich. So kann für Biomasse, 

z.B. in Form von Biomethan oder erneuerbaren flüssigen Brennstoffen, mit einem Massenbi-

lanzsystem die Anrechenbarkeit sichergestellt werden. Für eine Anerkennung von durch das 

öffentliche Netz transportiertem erneuerbarem Strom im Verkehrssektor sind für eine Aner-

kennung der erneuerbaren Eigenschaften die Anwendung der erweiterten Kriterien nach Art 27 

(3) der RED II vorgesehen. Dies gilt für die Produktion strombasierter Kraftstoffe.  

Die Herkunftsnachweise nach Art. 19 RED II haben für die nationalen Beiträge der Mitglieds-

staaten zum RED-Gesamtziel nach der Definition in Art 19 (2) RED II keine Funktion. Daher kann 

keine RED-Ziel-Anrechnung aufgrund einer HKN-Entwertung stattfinden. Die Entwertung von 

Herkunftsnachweisen zur Erfüllung staatlicher Quoten- und Fördersystemen ist zwar im Wortlaut 
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nicht direkt ausgeschlossen. Dennoch ergibt jedoch, aus Sicht eines Mitgliedsstaates wenig 

Sinn, wenn die so geförderten erneuerbaren Energien nicht auf die eigene Zielerreichung ange-

rechnet werden.  

In der RED sind zwei verschiedene Konzepte vorgesehen, wie Anrechnung und HKN-Ausstel-

lung ineinandergreifen können: Einerseits können HKN außerhalb staatlicher Förderung dazu 

beitragen, erneuerbare Energieanlagen wirtschaftlich zu betreiben. Das funktioniert bereits heute 

in einigen Nischen, wo die Erlöse von Energie und HKN für den Betrieb ausreichen. Andererseits 

nutzen einige Mitgliedstaaten Herkunftsnachweise, um ihre staatlichen Fördersysteme finanzi-

ell zu entlasten. Dann wird z.B. ein Einspeisetarif so berechnet, dass er nur zusammen mit einer 

HKN-Vermarktung wirtschaftlich wird. Bei Ausschreibungen kann auch eine Vermarktung von 

HKN erlaubt werden, was dann den Preis der Gebote entsprechend senken kann. Die Her-

kunftsnachweise können anhand eines entsprechenden Merkmals unterschieden werden, 

ob die Produktion eine staatliche Förderung erhalten hat oder nicht. Somit entstehen unter-

schiedliche Produkte und Preisstufen. 

6.2 Administrativer Aufwand  

Der erforderliche administrative Aufwand für die beteiligten Akteure bei der Nachweisführung va-

riiert stark zwischen den Nachweismethoden. Die Hintergründe werden im Folgenden beleuchtet 

und sind in Abbildung 9 visualisiert: 

 

 

Abbildung 9 Nachweissysteme Leistungsfähigkeit vs. Administrativer Aufwand 

 

Bei einer Direktlieferung von Energiemengen ist der Aufwand für die Erfassung und weitere 

Nachweisführung minimal und kann u.U. sogar ganz unterbleiben. Anlagen müssen z.T. wei-

tere Kriterien erfüllen, was dann durch z.B. durch externe Audits nachgewiesen werden kann, 
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Für die Energiekennzeichnung, z.B. von Ökostromprodukten, die Nachweisführung stark ver-

einfacht gehalten (book & claim, siehe Unterabschnitt 5.4) Eine Produktionsanlage erhält Her-

kunftsnachweise für die dort produzierte (und als grauñ vermarktete) Energie. Ein Energiever-

sorgungsunternehmen entwertet für alle seine Kunden die benötigte Menge an Herkunftsnach-

weisen. Eine Zuordnung zu einer einzelnen Endverbraucher:in oder gar einer Verbrauchsanlage 

ist nicht erforderlich. Die Entwertung wird unabhängig vom physischen Energietransportund dem 

Zeitpunkt des Verbrauchs durchgeführt. In der Regel wird die Endkund:in über die Nachweisauf-

wänden nur über verbundenen Energiequellen in der Abrechnung ihres Energiebezugs infor-

miert. 

Vergleichsweise aufwändig ist die Nachweisführung bei der Kopplung von Energieträger und 

Nachweis bei Energielieferungen, die im öffentlichen Versorgungsnetz oder in vergleichba-

ren Systemen transportiert werden, wie bei der Massenbilanzierung oder dem Stromnachweis 

nach Art 27 (3) RED II. Die Energielieferung wird dabei (fiktiv) durch das Energiesystem nachver-

folgt und es erfolgt eine individuelle Zuordnung zu einer Verbrauchsanlage. Die Vermischung mit 

Energieströmen anderer Herkunft & Eigenschaft hat zur Folge, dass jede Übertragung, jede Um-

wandlung und jede Übergabe vertraglich dokumentiert und ggf. bilanziert werden muss. 

6.3 Genauigkeit  

Die Nachweissysteme unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Genauigkeit, hinsichtlich ihrer Bi-

lanzierungszeiträume und die Anforderung an die Messgenauigkeit angeht (Abbildung 10). 

 

 

Abbildung 10 Bilanzierungszeiträume von Nachweissystemen 

 

Für Herkunftsnachweise ist in Art 19 der eine Lebensdauer von 12 Monaten ab der Produktion 

der betreffenden Energieeinheit vorgesehen. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass alle Her-

kunftsnachweise, die nicht entwertet wurden, spätestens 18 Monate nach der Produktion der 

Energieeinheit ihre Gültigkeit verlieren. Die Mitgliedstaaten können ungültig gewordene 
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Herkunftsnachweise bei der Berechnung ihrer Restenergie berücksichtigen. Für eine Entwertung 

und Zuordnung der Nachweise wird eine Verlängerung auf 18 Monate ermöglicht (Siehe 

HkRNDV Art. 30).  

Herkunftsnachweise werden in der einheitlichen Größe von 1 MWh ausgestellt. Eine Untertei-

lung in kleinere Einheiten ist nicht vorgesehen, auch wenn z.B. in kWh abgerechnet wird. Die 

Entwertung von Herkunftsnachweisen für Endverbraucher:innen erfolgt summarisch für alle Lie-

ferungen eines Versorgers z.B. im Rahmen eines Ökostromproduktes. Diese vereinfachte Nach-

weisführung ermöglicht die Nutzung der Systematik, auch wenn ein individueller Verbrauch un-

terhalb der Größe von 1 MWh liegt. 

Für transportierte Biomasse, die mit Massenbilanzsystemen nachgewiesen werden soll, ist der 

Bilanzierungszeitraum in der RED II nur ungefähr angegeben als Ăinnerhalb eines angemesse-

nen Zeitraumsñ. Da der Nachweis nur zusammen mit einer konkreten Lieferung ¿bertragen wer-

den kann, hängt die Lebensdauer des Nachweises eng mit der Terminierung der Lieferung selbst 

zusammen. Prinzipiell könnte ein solcher Nachweis beliebig lange gültig sein, z.B. wenn eine Lie-

ferung flüssiger Biokraftstoffe in einem Tank entsprechend lange gelagert wird. In der Praxis gel-

ten für Biokraftstoffe in den freiwilligen Massenbilanzsystemen Nachweisfristen von 3 Monaten 

innerhalb derer für einen in Verkehr gebrachten Kraftstoff eine Verwendung nachgewiesen wor-

den sein muss. Für eine Massenbilanzierung von Biomethan ist im deutschen Rechtsrahmen ein 

großzügiger Zeitraum von einem Kalenderjahr festgelegt, inklusive einer Möglichkeit, einen An-

teil ins Folgejahr bilanziell zu übertragen. 

Nachweise für eine Stromlieferung nach Art 27 (3) der sollen u.a. die Ăzeitliche Korrelationñ 

nachweisen. Die Details werden zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes noch ausgearbei-

tet. Erste Entwürfe sehen eine sofortige Verwendung dieser Nachweise innerhalb eines recht 

kurze Bilanzierungszeitraums von 15-min vor. Hier ist also von einer sehr kurzen Nachweisle-

bensdauer auszugehen. 

Die Nachweissysteme für transportierte Energie nutzen als Maßeinheit die jeweils gemessene 

und abgerechnete Energieeinheit der Produktion oder Lieferung. Als Einheit ist hier maßgeb-

lich, was zwischen den Parteien als Abrechnungseinheit verwendet wird. Bei einer Direktliefe-

rung wird die Energielieferung ggf. durch einfache Zählermessung festgestellt. Lieferungen 

durch das öffentliche Transportnetz (u.a. Gas- / Stromnetz) können mit den vom Netzbetreiber 

verwendeten Zählern und Maßeinheiten nachgewiesen werden, entsprechend dem europaweit 

einheitlich geregelten Markt. Für z.B. eine Strom- oder Gaslieferung durch das öffentliche Netz 

gilt die kWh als Maßeinheit. Bei Lieferungen von flüssigen Brennstoffen kann stattdessen auch 

ein m3 oder andere Größen als Maßeinheit des Nachweissystems verwendet werden. 

6.4 Geografische Reichweite  

Die zu untersuchenden Nachweismethoden eignen sich unterschiedlich gut für die Überbrückung 

geografischer Entfernungen zwischen Produktions- und Verbrauchsanlage: Sie werden in Ta-

belle 7 überblicksweise dargestellt. 
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Tabelle 7 Nachweisformen sortiert nach Geografische Reichweite 

Nachweisform  Geografische Reichweite 

Direktlieferung  Lokal  

Massenbilanzierung Transportnetzbezogen: Europa 
Freiwillige Systeme: Weltweit 

Stromnachweis nach Art 27(3) Regional (vor dem  
Stromnetz-Engpass/Preiszone) 

Herkunftsnachweis nach Art. 19 EU + Vertragsstaaten 

 

Bei Direktlieferungen ist die Lieferung und damit der mögliche Nachweis in seiner Reichweite 

durch die direkte Verbindung sehr eng begrenzt also z.B. durch das Stromkabel von der Solar-

zelle bis zur Verbrauchsanlage. Auch Wärmelieferungen sind, ähnlich den Direktlieferungen 

durch die Abmessungen ihres Wärmenetzes bzw. ihrer Wärmeversorgung in ihrer Reichweite lo-

kal geografisch begrenzt. 

Massenbilanznachweise bilden die Bewegungen der jeweiligen Energie- bzw. Stoffmenge ab. 

Demnach hängt die Reichweite von den Transportwegen der Energieform ab. Für die freiwilligen 

Systeme sind Massenbilanznachweise für weltweite Handelsketten üblich. Auf Grundlage die-

ser Nachweise können z.B. Pflanzliche Öle auch von außerhalb Europas importiert und innerhalb 

Europas angerechnet werden. 

Massenbilanznachweise für Biomasse (z.B. Biomethan), die einen Transport über das öffentli-

che Versorgungsnetz abbilden, nutzen Deutschland und andere Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, 

einen eigenen Massenbilanzbegriff zu definieren. In diesem Fall hängt die Übertragbarkeit stark 

von den jeweils nationalen Regelungen des Ziellandes ab. Dieser Text beschränkt sich auf die 

Aussage, dass solche Übertragungen europaweit prinzipiell möglich sind, jedoch oftmals spezi-

elle Lösungen verlangen.  

Für Strom, der nach Art 27 (3) RED II nachgewiesen wird, muss eine Ăgeografische Korrela-

tionñ zwischen Produktion und Verbrauch nachgewiesen werden. Was dies genau bedeutet, ist 

noch in der Ausarbeitung. Die RED II gibt als Rahmen bereits vor, dass es sich um eine eher re-

gionale Reichweite handeln wird. Maßgeblich sind hier mögliche Netzengpasse und evtl. auch 

Preiszonengrenzen im Strommarktgebiet, innerhalb deren der Stromnachweis übertragen wer-

den darf. 

Herkunftsnachweise nach Art 19 der RED II können für die Produktion innerhalb der EU und 

ihrer Vertragsstaaten ausgestellt werden. Sie sind dann innerhalb dieses Gebiets uneinge-

schränkt übertragbar. Nach aktuellem Stand gehören außer den EU-27 noch die Vertragsstaaten 

Norwegen und Island dazu. Das Vereinigte Königreich (UK) ist mit dem Brexit ausgeschieden 
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und auch die Schweiz nimmt seit 2020 nicht mehr an diesem Markt teil (Europäische Kommis-

sion 2020). Eine Wiederaufnahme bzw Aufnahme von weiteren Staaten ist nach Abschluss eines 

entsprechenden Vertrags möglich. Aufgrund der Entkoppelung der Nachweise von der Energie-

lieferung spricht prinzipiell nichts dagegen, auch Herkunftsnachweise außerhalb des Gebiets zu 

entwerten. Diese Möglichkeit wird in diesem Projekt jedoch nicht weiter betrachtet.  

6.5 Integration in das Transportsystem 

Der Grad der Koppelung der Nachweise an die Energieträger spiegelt ein unterschiedliches Maß 

der Integration in die Abwicklung des genutzten physischen Transportsystems bei der Übertra-

gung der Energie bzw. erneuerbaren Eigenschaft wider. Dies äußert sich auch im Maß der Be-

rücksichtigung von Transportverlusten auf dem Weg zwischen Produktions- und Verbrauchsan-

lage. Das Ausmaß der Verluste beim Weg durch das Energiesystem kann teilweise beachtlich 

sein und große, unterschiedlich gelagerte Auswirkungen haben.  

Beispiele dafür sind: 

Å Transportverluste 

Biomethanemissionen (gasförmiges Methan) haben eine erheblich nachteilige Klimawirkung 

Wärme-/Kältenetze weisen bei Übertragung über größere Strecken Verluste auf, die durch 

em Verlust der thermischen Energie (Wärme-/Kälteeintrag in Umgebung) wie auch durch 

die Pumpleistung entstehen.  

Å Umwandlungsverluste 

Bei der Herstellung von HϜ aus Strom geht prozessbedingt ein beachtlicher Anteil der ur-

sprünglichen Energie verloren. 

Å Speicherverluste 

Der Vorgang des Ladens eines Energiespeichers, der Ladungserhaltung und die Rückfüh-

rung der Energie ist verlustbehaftet. Dies gilt für alle Speicher, jedoch fallen die Verluste je 

Speichertechnologie unterschiedlich aus. 

Je nach genutztem Nachweissystem werden diese Verluste berücksichtigt oder nicht. 

Bei einer direkten Verbindung zwischen der EE-Produktionsanlage und der Umwandlungsein-

heit wird das Energiesystem nicht weiter genutzt. Daher ist eine Messung und ein Nachweis der 

ursprünglich produzierten Energiemenge für die Anerkennung nicht unbedingt erforderlich (siehe 

Abschnitt 4). Auftretende Verluste durch Speicherung, Umwandlung oder Transport sind Teil des 

Produktionsprozesses. Sie gehen in eine ökonomische Bilanz ein, und wirken sich so ggf. auf 

die Wirtschaftlichkeit der Anlage aus, spielen für den Nachweis aber keine Rolle. 

Ein Beispiel sei hier die Vor-Ort-Verstromung von Biogas für das EEG genannt, bei dem nur die 

Stromproduktion gemessen und nachgewiesen wird. Die Effizienz der internen Transport-, Spei-

cher- und Umwandlungsprozesse innerhalb der Anlage wird z.B. bei der Berechnung der EEG-

Vergütung nicht beachtet. 
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Bei der Einspeisung von Energie in ein öffentliches Netz erhält der Einspeiser das Recht auf 

Entnahme einer entsprechenden Menge Energie. Jegliche netzbedingten Verluste werden dem 

Netzbetrieb, nicht aber der Energielieferung zugeordnet. In der Regel kommt der Netzbetreiber 

für diese Verluste auf und legt die Kosten ggf. über Netzentgelte auf alle Nutzer des Netzes 

um. 

Bei der Koppelung des Nachweises an die transportierte Energie kann muss jede Umwand-

lung mit ihren Umwandlungsverlusten erfasst und bilanziert werden. Dies wird in der Methode 

der Massenbilanzierung von nationalen oder freiwilligen Systemen mit der Hilfe von Auditoren 

durchgeführt, z.B. bei der Erstellung einer Treibhausgasbilanz. 

Das book & claim-System für Herkunftsnachweise nach Art. 19 RED II, verfolgt einen vom 

Energiesystem abstrahierten Ansatz (siehe Unterabschnitt 5.4). Hier gibt es per se keinen unmit-

telbaren Bezug zur physischen Energiefluss und Energiespeicherung. Von der methodischen 

Ausgestaltung her wird von Transport, Umwandlungen oder Verlusten abstrahiert. Wenn der 

Grad der Kopplung von Herkunftsnachweisen an die Funktionalität von reellen Transport- Um-

wandlungs- oder Speichersystemen erhöht werden soll, bedarf es einer noch festzulegenden 

Systematik. Bei den optional gekoppelten Herkunftsnachweisen aus dem deutschen Rechtsrah-

men wird bisher auf den Transport über Netze eingegangen, jedoch nicht auf Speicher- oder Um-

wandlungsprozesse. 

6.6 Nachweise f¿r zusªtzliche Kriterien  

Endkund:innen haben häufig eigene Zusatzanforderungen, die über die reine Eigenschaft erneu-

erbarñ bzw. preisg¿nstigñ hinausgehen. Diese Zusatzanforderungen können dazu dienen, ein 

(Ökostrom-)Produkt von anderen abzugrenzen. Verschiedene Kriterien und ihre Relevanz für 

Endverbraucher:innen werden im Bericht G 2 analysiert. Beispiele für zusätzliche Kriterien kön-

nen dabei sein: 

Á bestimmte Energiequellen 
z.B. Solarstrom 

Á Anlageneigenschaften 
z.B. Kleine Anlagen oder Neu-Anlagen 

Á geografische Verortung 
z.B. Energie aus der Region 

Á Anbau der Biomasse-Substrate 
z.B. Nachhaltigkeitskriterien, Herkunft 

Zusätzliche Kriterien können über zusätzliche externe Audits überprüft werden. Jedoch bilden die 

etablierten Nachweissysteme bereits viele Kriterien ab, so dass dies nicht immer erforderlich ist.  

Für den Herkunftsnachweis nach Art 19 RED II ist gesetzlich festgelegt, welche Informationen 

mindestens enthalten sein müssen. Diese Informationen sind direkt auf dem Herkunftsnachweis 

enthalten und werden mit diesem bis zur Endkund:in transportiert. Die Tabelle 8 Herkunftsnach-

weise nach Art 19 RED (7) II (2018) zitiert diese Punkte aus der RED II. Auch sind in der Norm 
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EN 16325 für den Austausch von Herkunftsnachweisen in Europa weitere optionale Kriterien ent-

halten, auf die zurückgegriffen werden kann. 

Tabelle 8 Herkunftsnachweise nach Art 19 RED (7) II (2018) 

 

Der Herkunftsnachweis enthält mindestens folgende Angaben: 

a) Angaben zur Energiequelle, aus der die Energie produziert wurde,  
und zu Beginn und Ende ihrer Produktion; 

b) Angaben dazu, ob der Herkunftsnachweis 

     i.  Elektrizität oder 

     ii. Gas, einschließlich Wasserstoff, oder 

     iii. Wärme oder Kälte betrifft; 

c) Bezeichnung, Standort, Typ und Kapazität der Anlage, in der die Energie produziert wurde; 

d) Angaben dazu, ob die Anlage Investitionsförderung erhalten hat und ob die Energieeinheit in irgendeiner ande-
ren Weise in den Genuss einer nationalen Förderregelung gelangt ist, und zur Art der Förderregelung; 

e) Datum der Inbetriebnahme der Anlage; und 

 f) Ausstellungsdatum und ausstellendes Land und eine eindeutige Kennnummer 

 

Bei der Vermarktung von Herkunftsnachweisen in Energiekennzeichnungsprodukten spielen 

zusätzliche Kriterien eine große Rolle. Sie sind ein zentrales Abgrenzungsmerkmal für die 

verschiedenen Energieprodukte und werden in aller Regel von bzw. für private Endkund:innen 

festgelegt. Energieversorger, die z.B. Ökostromprodukte anbieten, legen häufig zusätzliche Krite-

rien fest, die nicht im Herkunftsnachweis selbst enthalten sind. Dies wird dann durch Auswahl be-

stimmter Produktionsanlagen (z.B. Neu-Anlagen), durch unabhängige verifizierte Gütesiegel oder 

vertragliche Regelungen wie Audits sichergestellt. 

Eine bedeutungsvoller ĂEndkund:inñ ist der Staat selbst, der eigene Kriterien für erneuerbare 

Energie festlegt, die vergütet oder anerkannt werden soll. Die in Gesetzen festgelegten Kriterien 

haben eine besondere Bedeutung, da sich nach ihnen eine staatliche Anerkennung und ggf. För-

dermittelauszahlung richtet. So ist die Nutzung von Massenbilanzsystemen in der RED II sowie 

in nationalen Gesetzen vorgeschrieben für diese Kriterien: 

Á Nachhaltigkeitskriterien bei der Produktion von Biomasse 

Á THG-Mindest-Einsparungen für Kraft- und Brennstoffe 

Á die verschiedenen Versionen des EEG enthalten eine Vielzahl von zusätzlichen Krite-
rien, z.B. zu den möglichen Substraten in einer Biogasanlage (BiomasseV) 

Wenn der Nachweis einer Anforderung komplexer zu führen ist, z.B. bei der Berechnung eines 

anteiligen Methanertrags aus den eingesetzten Substratmengen, übernehmen dies Umweltgut-

achter oder andere Auditoren. Die Nachweisführung für Strom nach Art 27 (3) RED II wird durch 




















